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RU N D ERLASSE

Nr. 13 Änderung des Runderlasses über Prüfungsvergütungen für Staats- und Lauf-
bahnprüfungen. RdErl. d. MdJIE v. 21. 6. 2011 (2243 - JPA II/2 - 2010/12398 - II/E-JPA)
– JMBl. S. 373 –

RdErl. v. 30. 8. 2007 (JMBl. S. 549)
RdErl. v. 2. 10. 2009 (JMBl. S. 542)

I.

In dem Runderlass über Prüfungsvergütungen für Staats- und Laufbahnprüfungen wird dem
Abschnitt II als Nr. 2a angefügt:

4028 A

Justiz-Ministerial-Blatt
für Hessen
HERAUSGEGEBEN VOM HESSISCHEN MINISTERIUM DER JUSTIZ,
FÜR INTEGRATION UND EUROPA
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„Mitglieder des Justizprüfungsamtes sowie Leiterinnen und Leiter einer Referendararbeits-
gemeinschaft oder eines Lehrgangs im Arbeitsrecht erhalten als Vergütung für die Erstel-
lung einer Prüfungsaufgabe – Kurzvortrag – mit ausführlichem Lösungsvorschlag (Prüfer-
vermerk) bei Annahme durch das Justizprüfungsamt 100,00 EUR.”

II.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

Nr. 14 Änderung des Runderlasses betreffend Stundung, Erlass, Erstattung und An -
rechnung von Gerichtskosten und der in § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 9 JBeitrO genannten
Ansprüche. RdErl. d. MdJIE v. 22. 6. 2011 (5602 - Z/C 2 - 2011/897 - II/A) – JMBl. S. 374 –

– Gült.-Verz. Nr. 26 –

I.

Der Runderlass betreffend Stundung, Erlass, Erstattung und Anrechnung von Gerichts -
kosten und der in § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 9 JBeitrO genannten Ansprüche vom 12. November
2008 (JMBl. S. 603) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 6 werden die Wörter „von den Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern” durch
die Wörter „dem Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs in Kassel” ersetzt.

b) Als neuer Abs. 8 wird eingefügt:

„(8) Die Entscheidung über den Kostenerlass ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.”

c) Die bisherigen Abs. 8 und 9 werden die Abs. 9 und 10.

d) Der bisherige Abs. 10 wird Abs. 11 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder wird die Gesuchstellerin oder der
Gesuchsteller gegen einen ihr oder ihm bereits erteilten Bescheid erneut vorstel-
lig” gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aaa) Die Wörter „Die Berichte sollen” werden durch „Der Bericht soll”  ersetzt.
bbb) Nr. 1 wird aufgehoben.
ccc) Die bisherigen Nr. 2 und 3 werden die Nr. 1 und 2.
ddd) Die bisherige Nr. 4 wird aufgehoben.
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eee) Die bisherigen Nr. 5 bis 7 werden die Nr. 3 bis 5.
fff) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 6 und nach dem Wort „und” werden die Wörter

„mit welchem Ergebnis” eingefügt.

e) Der bisherige Abs. 11 wird Abs. 12.

f) Als neuer Abs. 13 wird eingefügt:

„(13) Wird gegen die Entscheidung über den Kostenerlass ein Rechtsbehelf eingelegt,
ist wie folgt zu verfahren:

1. In Verfahren, die Gerichtskosten der ordentlichen Gerichtsbarkeit betreffen, ist der
Antrag an das nach § 30a Abs. 2 EGGVG zuständige Amtsgericht weiterzuleiten,

2. in Verfahren, die Gerichtskosten der Fachgerichtsbarkeiten betreffen, ist nach den
Bestimmungen der §§ 40 ff. VwGO zu verfahren.”

g) Die bisherigen Abs. 12 bis 14 werden die Abs. 14 bis 16.

h) Der bisherige Abs. 15 wird Abs. 17 und die Angabe „ Abs. 11” wird durch „Abs. 12”
ersetzt.

2. § 10 wird aufgehoben.

II.

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Nr. 15 Änderung des Runderlasses über die Bekanntmachungen der Gerichte vom 
25. 8. 2010 (JMBl. S. 238). RdErl. d. MdJIE v. 22. 6. 2011 (3760E - II/B1 - 2011/2890 - II/A)
– JMBl. S. 375 – – Gült.-Verz. Nr. 2101 –

§ 1

In § 1 Abs. 1 wird nach der Angabe „(GVBl. I S. 74)” die Angabe „und des Art. 9 Abs. 2 Satz 2
des Hessischen Ausführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung und zum Gesetz über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 20. Dezember 1960 (GVBl. S 238)”
und nach der Angabe „§ 76 KO,” die Angabe „§ 140 ZVG”, eingefügt.

§ 2

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.



Nr. 16 Neufassung der Strafvollstreckungsordnung (StVollstrO). RdErl. d. MdJIE v. 4. 7.
2011 (4300 - III/C 2 - 2009/805 - III/A) – JMBl. S. 376 – – Gült.-Verz. Nr. 245 –

RdErl. v. 16. 11. 2006 (JMBl. S. 559)

I

Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz haben die nachfol-
gende Neufassung der Strafvollstreckungsordnung vereinbart; sie tritt am 1. August 2011 in
Kraft.

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Nachdrückliche Vollstreckung
§ 3 Aufgaben der Vollstreckungsbehörde
§ 4 Vollstreckungsbehörde
§ 5 (aufgehoben)
§ 6 Sachliche Zuständigkeit für dringende Vollstreckungsanordnungen
§ 7 Örtliche Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde
§ 8 Vollstreckung von Gesamtstrafen
§ 9 Vollstreckungshilfe
§ 10 Geschäfte der Strafvollstreckung
§ 11 (aufgehoben)
§ 12 (aufgehoben)
§ 13 Urkundliche Grundlage der Vollstreckung
§ 14 Weitere urkundliche Grundlagen der Vollstreckung
§ 15 Vollstreckungsheft
§ 16 Inhalt des Vollstreckungsheftes
§ 17 Absehen von der Vollstreckung bei Auslieferung und Ausweisung
§ 18 Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland
§ 19 Rechtskraft bei einzelnen Verurteilten
§ 20 Verlängerung der Verjährung
§ 21 Beschwerden

Abschnitt 2

Vollstreckung von Freiheitsstrafen

§ 22 Vollstreckungsplan
§ 23 Sachliche Vollzugszuständigkeit
§ 24 Örtliche Vollzugszuständigkeit
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§ 25 Strafvollstreckung bei jungen Verurteilten
§ 26 Abweichen vom Vollstreckungsplan
§ 27 Ladung zum Strafantritt
§ 28 Überführungsersuchen
§ 29 Einweisung durch das Aufnahmeersuchen
§ 30 Inhalt des Aufnahmeersuchens
§ 31 Anlagen zum Aufnahmeersuchen
§ 32 (aufgehoben)
§ 33 Vorführungs- und Haftbefehl
§ 34 Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Strafvollstreckung
§ 35 Anzeige vom Strafantritt und andere Mitteilungen an die Vollstreckungsbehörde
§ 36 Überwachungspflicht der Vollstreckungsbehörde
§ 37 Allgemeine Regeln für die Strafzeitberechnung
§ 38 Strafbeginn
§ 39 Anrechnung von Untersuchungshaft, einer anderen Freiheitsentziehung oder von

Geldstrafe
§ 39a Anrechnung einer nach Rechtskraft des Urteils im Ausland erlittenen Freiheitsent -

ziehung
§ 40 Berechnung des Strafrestes
§ 41 Berechnung der Strafzeit bei Gesamtstrafen und bei anderweitiger Verurteilung
§ 42 Gerichtliche Entscheidung über die Strafzeitberechnung
§ 43 Vollstreckung mehrerer Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen
§ 44 Zusammentreffen von Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrung
§ 44a Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen

Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt aus demselben Verfahren
§ 44b Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen

Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt aus verschiedenen Verfahren
§ 45 Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit – Voraussetzungen
§ 46 Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit – Verfahren
§ 46a Aufschub und Unterbrechung der Strafvollstreckung aus Gründen der Vollzugs -

organisation
§ 47 Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde an die Bundeswehr

Abschnitt 3

Vollstreckung von Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen

§ 48 Geldstrafen
§ 49 Ersatzfreiheitsstrafen
§ 50 Vollstreckungsverfahren
§ 51 Ladung zum Strafantritt. Aufnahmeersuchen
§ 52 (aufgehoben)
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Abschnitt 4

Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und Sicherung

§ 53 Vollstreckung freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung
§ 54 Vollstreckung mehrerer freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Siche -

rung
§ 54a Führungsaufsicht
§ 55 Berufsverbot
§ 56 Entziehung der Fahrerlaubnis und Einziehung des Führerscheins

Abschnitt 5

Vollstreckung anderer Rechtsfolgen

Unterabschnitt 1

Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten.
Bekanntgabe des Urteils. Fahrverbot

§ 57 Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten
§ 58 (aufgehoben)
§ 59 Bekanntgabe des Urteils
§ 59a Fahrverbot

Unterabschnitt 2

Verfall. Einziehung. Unbrauchbarmachung. Vernichtung

Teil A

Allgemeine Bestimmungen

§ 60 Rechtserwerb bei Verfall und Einziehung
§ 61 Wegnahme von Gegenständen
§ 62 Eidesstattliche Versicherung. Wertersatz
§ 63 Verwertung. Unbrauchbarmachung. Vernichtung. Überwachung von Anweisungen

bei Einziehungsvorbehalt
§ 64 Veräußerung verfallener oder eingezogener Gegenstände
§ 65 Mitwirkung anderer Behörden und Stellen bei der Veräußerung
§ 66 Verwendung für Zwecke der Justizverwaltung und ähnliche Zwecke
§ 67 Abgabe als Forschungs- und Lehrmittel
§ 67a Verwendung für karitative oder humanitäre Zwecke
§ 68 Absehen von der Verwertung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung
§ 68a Entschädigung

Teil B

Verwendung bestimmter Gegenstände

§ 69 Jagdwaffen, Jagd- und Forstgeräte, Wild und Hunde
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§ 70 Andere Waffen und verbotene Gegenstände
§ 71 Fischereigeräte
§ 72 Funkanlagen
§ 73 Kraftfahrzeuge
§ 74 Arzneimittel und chemische Stoffe
§74a Radioaktive Stoffe
§ 75 Betäubungsmittel
§ 76 Falschgeld
§ 77 Devisenwerte
§ 78 Inländische Zahlungsmittel
§ 79 Inländische Wertpapiere
§ 80 Messgeräte, Verpackungen und unverpackte Waren
§ 81 Schriften, Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und Darstellungen
§ 82 Weine
§ 83 Andere unter das Weingesetz fallende Erzeugnisse und Getränke
§ 84 Andere unter das Weingesetz fallende Stoffe und Gegenstände
§ 85 Branntwein und Branntweinerzeugnisse
§ 86 Brenn- oder Wiengeräte

Abschnitt 6

Vollstreckung von Entscheidungen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

§ 87 Anzuwendende Vorschriften, ergänzende Bestimmungen

Abschnitt 7

Vollstreckung gerichtlich erkannter Ordnungs- und Zwangshaft
in Straf- und Bußgeldsachen

§ 88 Anzuwendende Vorschriften, ergänzende Bestimmung

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften der Strafvollstreckungsordnung gelten für die Vollstreckung von Urteilen
und ihnen gleichstehenden Entscheidungen, die auf eine Strafe, Nebenstrafe, Nebenfolge
oder Maßregel der Besserung und Sicherung lauten.
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(2) Die Vorschriften der Strafvollstreckungsordnung gelten ferner, soweit die §§ 87, 88 dies
bestimmen, für die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten sowie für die Vollstreckung von Ordnungs- und Zwangshaft in Straf-
und Bußgeldsachen.

(3) Für die Vollstreckung von Entscheidungen gegen Jugendliche und Heranwachsende
gelten die Vorschriften der Strafvollstreckungsordnung nur, soweit das Jugendgerichts -
gesetz (JGG), die Richtlinien dazu (RiJGG) einschließlich der Verwaltungsvorschriften zum
Jugendstrafvollzug (VVJug), die Bundeswehrvollzugsordnung (BwVollzO) und das Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) nichts anderes bestimmen.

§ 2

Nachdrückliche Vollstreckung

(1) Im Interesse einer wirksamen Strafrechtspflege ist die richterliche Entscheidung mit
Nachdruck und Beschleunigung zu vollstrecken.

(2) Durch Gnadengesuche sowie durch andere Gesuche und Eingaben darf die Vollstre -
ckung grundsätzlich nicht verzögert werden.

§ 3

Aufgaben der Vollstreckungsbehörde

(1) Die Vollstreckungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen der Vollstreckung gegeben
sind. Sie trifft die Anordnungen, die zur Durchführung der Entscheidung erforderlich sind.

(2) Die Verantwortlichkeit der Vollstreckungsbehörde erstreckt sich nicht auf den besonde-
ren Pflichtenkreis der Vollzugsbehörde.

§ 4

Vollstreckungsbehörde

Vollstreckungsbehörde ist

1. die Staatsanwaltschaft, soweit nichts anderes bestimmt ist;

2. die Generalstaatsanwaltschaft, wenn das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug ent-
schieden hat und nicht ein Fall der Nummer 3 vorliegt;

3. der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Sachen, in denen im ersten
Rechtszug in Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes entschieden worden ist (Artikel
96 Abs. 5 des Grundgesetzes – GG –, §§ 120, 142a des Gerichtsverfassungsgesetzes 
– GVG –).

§ 5 (aufgehoben)

380



§ 6

Sachliche Zuständigkeit für dringende Vollstreckungsanordnungen

Ist die sachlich zuständige Vollstreckungsbehörde nicht alsbald erreichbar, so kann anstelle
der Staatsanwaltschaft die Generalstaatsanwaltschaft dringende Strafvollstreckungsanord -
nungen treffen.

§ 7

Örtliche Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde bestimmt sich nach dem Gericht
des ersten Rechtszuges (vergleiche § 143 Abs. 1 GVG).

(2) Hat das Revisionsgericht in den Fällen des § 354 Abs. 2, der §§ 354a und 355 der
Strafprozessordnung (StPO) eine Sache unter Aufhebung des Urteils zur Verhandlung und
zur Entscheidung an ein anderes Gericht zurückverwiesen, so bestimmt sich die Zuständig -
keit der Vollstreckungsbehörde nach diesem Gericht. Ist im Wiederaufnahmeverfahren eine
Entscheidung nach § 373 StPO ergangen, so bestimmt sich die Zuständigkeit der Voll -
streckungsbehörde in den Fällen des § 140a Abs. 1, 3 Satz 2 GVG nach dem Gericht, das
diese Entscheidung getroffen hat.

(3) Ist die örtlich zuständige Vollstreckungsbehörde nicht alsbald erreichbar, so kann drin-
gende Vollstreckungsanordnungen auch eine örtlich unzuständige Vollstreckungsbehörde
treffen (vergleiche § 143 Abs. 2 GVG).

(4) Die Zuständigkeit zur Vollstreckung einer nachträglich gebildeten Gesamtstrafe richtet
sich nach dem Gericht, das sie gebildet hat (§§ 460, 462, 462a Abs. 3 StPO).

§ 8

Vollstreckung von Gesamtstrafen

(1) Die zur Vollstreckung einer Gesamtstrafe zuständige Vollstreckungsbehörde teilt die
Bildung der Gesamtstrafe und die Übernahme der Vollstreckung unverzüglich zu allen be-
troffenen Verfahren mit. Sie fügt der Mitteilung eine beglaubigte Abschrift des erkennenden
Teils der Entscheidung über die Gesamtstrafe bei, auf welcher der Zeitpunkt des Eintritts der
Rechtskraft vermerkt ist.

(2) Bei einbezogenen Freiheitsstrafen, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt war,
ist neben der Mitteilung an die Vollstreckungsbehörde zusätzlich eine Mitteilung an das die
Bewährung überwachende Gericht zu fertigen.

§ 9

Vollstreckungshilfe

(1) Soll eine Vollstreckungsanordnung außerhalb des Landes, in dem die Vollstreckungs -
behörde ihren Sitz hat, durch eine Landesbehörde durchgeführt werden, so ist – sofern nicht
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durch die Vereinbarung der Länder der Bundesrepublik Deutschland zur Vereinfachung und
zur Beschleunigung der Strafvollstreckung und der Vollstreckung anderer freiheitsentzie-
hender Maßnahmen in Straf- und Bußgeldsachen vom 8. 6. 1999 eine einfachere und
schnellere Durchführung ermöglicht wird – die hierfür örtlich zuständige Staatsanwaltschaft
des anderen Landes um Vollstreckungshilfe zu ersuchen. Die Zuständigkeit bestimmt sich
bei Ersuchen um Vollstreckung von Freiheitsstrafen nach den §§ 162, 163 GVG; in den übri-
gen Fällen, insbesondere bei Anordnungen nach §§ 63, 64 oder 66 des Strafgesetzbuches
(StGB), sind diese Bestimmungen sinngemäß anzuwenden (§ 463 Abs. 1 StPO). Ist eine
Maßregelvollzugseinrichtung eines anderen Landes für den Vollzug der Unterbringung nach
§§ 63 oder 64 StGB zuständig, ist die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft dieses Landes
um Vermittlung der Aufnahme in die Maßregelvollzugseinrichtung zu ersuchen. Unberührt
bleiben §§ 48 und 57.

(2) Der Generalbundesanwalt kann in den Fällen, in denen er Vollstreckungsbehörde ist, un-
mittelbar vollstrecken.

§ 10

Geschäfte der Strafvollstreckung

Für die Wahrnehmung der Geschäfte der Strafvollstreckung gilt § 31 des Rechtspfleger -
gesetzes.

§ 11 (aufgehoben)

§ 12 (aufgehoben)

§ 13

Urkundliche Grundlage der Vollstreckung

(1) Die Vollstreckung setzt die Rechtskraft der Entscheidung voraus (§ 449 StPO).

(2) Urkundliche Grundlage der Vollstreckung ist die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift
der Entscheidung oder ihres erkennenden Teils; auf ihr muss die Rechtskraft bescheinigt
und angegeben sein, wann sie eingetreten ist (§ 451 Abs. 1 StPO).

(3) Die Rechtskraft kann bereits bescheinigt werden, bevor die schriftlichen Urteilsgründe
vorliegen. Ist die verurteilte Person in Haft, so hat die die Rechtskraft bescheinigende Stelle
die urkundliche Grundlage der Vollstreckung binnen drei Tagen nach Eintritt der Rechtskraft
der Vollstreckungsbehörde zu übersenden.

(4) Die Rechtskraft bescheinigt die Urkundsbeamtin oder der Urkundsbeamte der Geschäfts -
stelle beim Gericht des ersten Rechtszuges. Wird gegen ein Berufungsurteil keine Revision
eingelegt, so bescheinigt sie die Urkundsbeamtin oder der Urkundsbeamte der Geschäfts -
stelle beim Berufungsgericht.
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(5) Wird gegen ein Urteil Revision eingelegt, so behält die Vollstreckungsbehörde eine be-
glaubigte Abschrift des erkennenden Teils der für die Vollstreckung erforderlichen Urteile
zurück. Die Urkundsbeamtin oder der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle beim Revisions -
gericht übersendet der Vollstreckungsbehörde unverzüglich eine beglaubigte Abschrift des
erkennenden Teils des Revisionsurteils, wenn dieses die Rechtskraft des angefochtenen
Urteils herbeigeführt hat oder selbst vollstreckungsfähig ist. Dasselbe gilt, wenn die Revision
durch Beschluss verworfen wird und die Akten nicht sofort zurückgegeben werden können.

§ 14

Weitere urkundliche Grundlagen der Vollstreckung

(1) Weitere urkundliche Grundlage der Vollstreckung ist die Urschrift oder eine beglaubigte
Abschrift der Entscheidung oder ihres erkennenden Teils, durch die

1. eine Verurteilung zu der vorbehaltenen Strafe (§ 59 b StGB) ausgesprochen wird;

2. die Aussetzung einer Strafe, eines Strafrestes oder einer Unterbringung (§ 56f Abs. 1, 
§ 57 Abs. 3, § 57a Abs. 3, § 67g Abs. 1 bis 3 StGB) oder ein Straferlass (§ 56g Abs. 2
StGB) widerrufen wird;

3. eine Anordnung über eine vom Urteil abweichende Reihenfolge der Vollstreckung von
Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßregeln (§ 67 Abs. 3 StGB) getroffen wird;

4. der Vollzug der Freiheitsstrafe angeordnet wird (§ 67 Abs. 5 Satz 2, Halbsatz 2 StGB);

5. die Überweisung in den Vollzug einer anderen freiheitsentziehenden Maßregel angeord-
net wird (§ 67a Abs. 1 bis 3 StGB);

6. nach § 67c Abs. 2 StGB die Vollstreckung einer Unterbringung angeordnet wird;

7. nach § 67d Abs. 5 StGB bestimmt wird, dass die Unterbringung in einer Entziehungs -
anstalt nicht weiter zu vollziehen ist;

8. der Vollzug der nächsten freiheitsentziehenden Maßregel angeordnet wird (§ 72 Abs. 3
StGB).

(2) § 13 Abs. 2, 3 und 4 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 15

Vollstreckungsheft

(1) Die zur Einleitung der Strafvollstreckung erforderlichen Akten soll die Vollstreckungs -
behörde erst aus der Hand geben, wenn sie die erforderlichen Vollstreckungsanordnungen
in die Wege geleitet hat. Die Durchführung eines Rechtsmittelverfahrens darf nicht verzögert
werden.

(2) Ist damit zu rechnen, dass die Akten während der Vollstreckung anderweitig benötigt
werden, oder handelt es sich um Strafsachen größeren Umfangs, so ist ein Vollstreckungs -
heft anzulegen. Bei Strafsachen mit mehreren Verurteilten ist für jede verurteilte Person ein
besonderes Vollstreckungsheft erforderlich.
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§ 16

Inhalt des Vollstreckungsheftes

(1) Zum Vollstreckungsheft sind zu nehmen:

1. eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehene beglaubigte Abschrift der Ent -
scheidung und, soweit darin gemäß § 267 Abs. 4 StPO auf den Anklagesatz, die Anklage
gemäß § 418 Abs. 3 Satz 2 StPO, den Strafbefehl oder den Strafbefehlsantrag verwie-
sen wird, auch eine beglaubigte Abschrift dieser Schriftstücke oder Entscheidungen
sowie, wenn nachträglich eine Gesamtstrafe gebildet worden ist, auch eine beglaubigte
Abschrift der einbezogenen Entscheidungen;

2. eine mit Bescheinigung der Rechtskraft versehene beglaubigte Abschrift der Beschlüsse,

a) durch welche die Vollstreckung eines Strafrestes oder einer Unterbringung zur
Bewährung ausgesetzt worden ist,

b) die in § 14 Abs. 1 genannt sind;

3. eine beglaubigte Abschrift der Entscheidungen, durch die in den Fällen der Nummern 1
und 2 über ein Rechtsmittel entschieden worden ist, und eine beglaubigte Abschrift
sons tiger die Strafvollstreckung betreffender Beschlüsse;

4. die für die Berechnung der Strafzeit maßgebenden Angaben;

5. sämtliche die Strafvollstreckung betreffenden Verfügungen, Gesuche, Eingaben und an-
dere Eingänge.

(2) Kostenrechnungen, Zahlungsanzeigen und Nachrichten der zuständigen Kasse über die
Löschung des Kostensolls sind unter dem Aktendeckel vor dem ersten Blatt des Vollstre -
ckungsheftes einzuheften oder, wenn dieses nicht zu heften ist, lose zu verwahren (verglei-
che § 3 Abs. 3 der Kostenverfügung), soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 17

Absehen von der Vollstreckung bei Auslieferung und Ausweisung

(1) Soll eine verurteilte Person wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung aus-
geliefert oder aus dem räumlichen Geltungsbereich der Strafprozessordnung ausgewiesen
werden, so prüft die Vollstreckungsbehörde – unter Beachtung der hierzu erlassenen lan-
desrechtlichen Vorschriften –, ob und inwieweit es angezeigt ist, von der Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe, einer Ersatzfreiheitsstrafe oder einer Maßregel der Besserung und Sicherung
abzusehen (§ 456a StPO). Sieht die Vollstreckungsbehörde von der Vollstreckung ab, so teilt
sie dies der Ausländerbehörde mit und legt einen Suchvermerk im Bundeszentralregister
nieder.

(2) Die Vollstreckungsbehörde soll zugleich mit dem Absehen von der Vollstreckung die
Nachholung für den Fall anordnen, dass die ausgelieferte oder ausgewiesene Person
zurückkehrt, und hierzu einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl erlassen sowie
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die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen, insbesondere die Ausschreibung zur Festnahme,
veranlassen. Hierüber ist die verurteilte Person in einer für sie verständlichen Sprache zu be-
lehren. Die Belehrung ist aktenkundig zu machen. Sie kann der Vollzugsanstalt übertragen
werden.

§ 18
Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland

Für den Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland gelten insbesondere die jeweiligen völker-
rechtlichen Übereinkünfte, das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen,
das Überstellungsausführungsgesetz und die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in
strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt).

§ 19

Rechtskraft bei einzelnen Verurteilten

Haben von mehreren Angeklagten nur Einzelne das Urteil mit der Revision angefochten, so
steht § 357 StPO der Vollstreckung gegen die übrigen Verurteilten nicht entgegen. Ist zu er-
warten, dass das Revisionsgericht das Urteil auch gegenüber der verurteilten Person, gegen
die vollstreckt werden soll, als angefochten behandelt, so kann die Vollstreckung aufge-
schoben oder unterbrochen werden.

§ 20

Verlängerung der Verjährung

Ist zweifelhaft, ob die Auslieferung oder Überstellung einer verurteilten Person erreicht wer-
den kann, so beantragt die Vollstreckungsbehörde die Verlängerung der Verjährungsfrist 
(§ 79b StGB) in der Regel erst, nachdem sie der obersten Justizbehörde berichtet hat.

§ 21

Beschwerden

(1) Über Einwendungen gegen eine Entscheidung oder eine andere Anordnung der
Vollstreckungsbehörde entscheidet, soweit nicht das Gericht dafür zuständig ist (§§ 458,
459h StPO, § 83 Abs. 1 JGG),

1. die Generalstaatsanwaltschaft, wenn die Staatsanwaltschaft oder die Jugendrichterin als
Vollstreckungsleiterin oder der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter,

2. die oberste Behörde der Landesjustizverwaltung, wenn die Generalstaatsanwaltschaft,

3. das Bundesministerium der Justiz, wenn der Generalbundesanwalt beim Bundes -
gerichtshof die beanstandete Entscheidung oder Anordnung getroffen hat.

(2) Durch Einwendungen nach Absatz 1 wird die Vollstreckung nicht gehemmt.
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Abschnitt 2

Vollstreckung von Freiheitsstrafen

§ 22

Vollstreckungsplan

(1) Aus dem Vollstreckungsplan ergeben sich für jeden Gerichtsbezirk die Vollzugsanstalten,
die für die Vollstreckung von Jugendarrest, Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maß -
regeln der Besserung und Sicherung sachlich und örtlich zuständig sind.

(2) Der Vollstreckungsplan regelt auch die sachliche Zuständigkeit zur Vollstreckung von
Jugendarrest, Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und
Sicherung, die im ersten Rechtszug in Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes verhängt
worden sind.

(3) Vollzieht die Bundeswehr Strafarrest (Artikel 5 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum
Wehrstrafgesetz – EGWStG –) oder auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde Freiheitsstrafe
von nicht mehr als sechs Monaten oder Jugendarrest (Artikel 5 Abs. 2 EGWStG), so gibt die
Befehlshaberin oder der Befehlshaber im Wehrbereich durch die Rechtsberaterin oder den
Rechtsberater die zuständige Vollzugseinrichtung der Bundeswehr an.

Von einem Vollstreckungsersuchen (Artikel 5 Abs. 2 EGWStG) ist regelmäßig abzusehen,
wenn

1. die Soldatin oder der Soldat aus persönlichen Gründen oder wegen der der Verurteilung
zugrunde liegenden Straftat für den Vollzug bei der Bundeswehr ungeeignet ist;

2. die Bildung einer höheren als einer sechsmonatigen Gesamtstrafe zu erwarten ist;

3. die Soldatin oder der Soldat vor dem voraussichtlichen Strafende aus dem Dienst bei der
Bundeswehr ausscheidet;

4. gegen die Soldatin oder den Soldaten in anderer Sache Untersuchungshaft, Siche -
rungshaft nach § 453c StPO oder eine einstweilige Unterbringung nach § 126a StPO an-
geordnet worden ist.

Im Fall des Satzes 2 Nr. 4 ist ein bereits eingeleiteter Strafvollzug in Vollzugseinrichtungen
der Bundeswehr in der Regel zu unterbrechen.

§ 23

Sachliche Vollzugszuständigkeit

(1) Soweit der Vollstreckungsplan die sachliche Zuständigkeit einer Vollzugsanstalt von der
Vollzugsdauer abhängig macht, kommt es auf die Zeit an, welche die verurteilte Person vom
Tage der bevorstehenden Aufnahme in die zuständige Vollzugsanstalt an im Strafvollzug zu-
zubringen hat. Ist eine nachträglich gebildete Gesamtstrafe zu vollstrecken, nachdem die
Vollstreckung einer in sie einbezogenen Strafe bereits begonnen hat oder beendet ist, so ist
der Strafrest maßgebend, der bei Beginn des Vollzuges der Gesamtstrafe verbleibt; von
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einer Verlegung ist abzusehen, wenn der verbleibende Strafrest die sachliche Zuständigkeit
der Vollzugsanstalt nicht übersteigt. Für die sachliche Vollzugszuständigkeit bei Vollstre -
ckung mehrerer Freiheitsstrafen gilt § 43 Abs. 6.

(2) Soweit sich die sachliche Zuständigkeit einer Vollzugsanstalt nach dem Alter der verur-
teilten Person richtet, ist der Tag der bevorstehenden Aufnahme in die zuständige Vollzugs -
anstalt maßgebend.

(3) Die Vollzugsbehörde kann die Aufnahme nicht ablehnen, wenn die Vollzugsdauer oder
das Alter, nach dem Tage der Aufnahme berechnet, um nicht mehr als zwei Wochen vom
Vollstreckungsplan abweicht.

§ 24

Örtliche Vollzugszuständigkeit

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Vollzugsanstalt richtet sich nach dem Gerichtsbezirk, in
dem die verurteilte Person wohnt, sich aufhält oder bei behördlicher Verwahrung sich zuletzt
aufgehalten hat, bei Soldatinnen und Soldaten auch nach dem Gerichtsbezirk, in dem der
Standort liegt. Ist die verurteilte Person behördlich verwahrt, so richtet sich die Zustän -
digkeit bei einer Vollzugsdauer bis zu sechs Monaten nach dem Verwahrungsort. Wohnort
ist der Ort, an dem die verurteilte Person den Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen hat
und an dem sie freiwillig unter Umständen verweilt, die darauf schließen lassen, dass das
Verweilen von einer gewissen Dauer und Regelmäßigkeit ist. Aufenthaltsort ist der Ort, an
dem die nicht in behördlicher Verwahrung befindliche verurteilte Person – auch nur für kurze
Zeit, etwa bei der Festnahme – tatsächlich anwesend ist.

(2) Wird eine Strafe mit einer Vollzugsdauer von mehr als sechs Monaten in einer für den
Aufenthaltsort zuständigen Vollzugsanstalt vollzogen, so ist die verurteilte Person in die für
den Wohnort zuständige Vollzugsanstalt zu verlegen, wenn sie es binnen zwei Wochen nach
der Aufnahmeverhandlung bei der Vollzugsanstalt beantragt. Wird eine solche Strafe im
Anschluss oder in Unterbrechung der Untersuchungshaft vollzogen, so ist die verurteilte
Person in die für den Wohnort zuständige Vollzugsanstalt zu verlegen, wenn sie dies binnen
zwei Wochen nach entsprechender Kenntnisnahme bei der Vollzugsanstalt beantragt. Die
Vollzugsanstalt weist sie bei der Aufnahmeverhandlung oder bei entsprechender Kenntnis -
nahme auf diese Möglichkeit hin und gibt der Vollzugsanstalt des anderen Landes, in wel-
che die verurteilte Person verlegt werden soll, zur Prüfung die die örtliche Zuständigkeit der
Vollzugsanstalt begründenden Umstände an und teilt mit, wie der Wohnort der verurteilten
Person festgestellt wurde.

(3) Für eine verurteilte Person, die sich im Ausland aufhält und für die im räumlichen Gel -
tungsbereich der Strafprozessordnung keine örtliche Vollzugszuständigkeit nach Absatz 1
besteht, richtet sich die örtliche Zuständigkeit der Vollzugsanstalt nach dem Sitz des
Gerichts, das im ersten Rechtszug erkannt hat. Bei einer Vollzugsdauer bis zu sechs Mona -
ten kann die verurteilte Person auch in diejenige sachlich zuständige Vollzugsanstalt einge-
wiesen werden, die mit dem geringsten Aufwand an Überführungskosten zu erreichen ist.
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(4) Ist der Vollzug – z. B. auf Grund der Aussetzung eines Strafrestes zur Bewährung oder
durch Entweichen der verurteilten Person – unterbrochen worden, so wird er in der Vollzugs -
anstalt, in der sie sich vor der Unterbrechung befunden hat, fortgesetzt. In dieser Anstalt
werden auch weitere Strafen vollzogen, wenn der Rest der Gesamtvollzugsdauer die sach-
liche Zuständigkeit dieser Anstalt nicht übersteigt. Befindet die verurteilte Person sich je-
doch zum Vollzug einer weiteren Strafe bereits in einer anderen sachlich und örtlich zustän-
digen oder nach § 26 bestimmten Vollzugsanstalt in Strafhaft, so werden der Strafrest und
weitere Strafen in dieser Anstalt vollzogen, wenn sie auch für den Rest der Gesamt -
vollzugsdauer zuständig ist; dies gilt sinngemäß, wenn die verurteilte Person nachträglich
nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 in eine andere Vollzugsanstalt verlegt wird. Im Übrigen richtet
sich die örtliche Zuständigkeit zum Vollzug weiterer Strafen nach den Absätzen 1 bis 3.
Hatte sich die verurteilte Person vor der Unterbrechung in einer Anstalt des offenen
Vollzuges oder des Erstvollzuges befunden, ist für den weiteren Vollzug die zuständige
Anstalt des geschlossenen Vollzuges oder des Regelvollzuges maßgebend; dies gilt nicht
für die in § 455 Abs. 4, § 455a StPO bezeichneten Fälle, für Fälle der Unterbrechung im
Gnadenwege und soweit Anstalten des offenen Vollzuges oder des Erstvollzuges über ge-
schlossene Abteilungen verfügen.

(5) Der Generalbundesanwalt weist vorbehaltlich besonderer Vereinbarung mit einer
Landesjustizverwaltung die verurteilte Person in die zuständige Vollzugsanstalt des Landes
ein, in dem diese zuletzt gewohnt oder sich aufgehalten hat.

§ 25

Strafvollstreckung bei jungen Verurteilten

Für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an Verurteilten unter 24 Jahren gelten die
Richtlinien zu § 114 JGG.

§ 26

Abweichen vom Vollstreckungsplan

(1) Vom Vollstreckungsplan darf von Amts wegen oder auf Antrag bezüglich der örtlichen
oder der sachlichen Vollzugszuständigkeit aus den Gründen der § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 1, 
§§ 65, 85, 152 Abs. 2 Satz 2 StVollzG abgewichen werden. Bei den Maßregeln der Besse -
rung und Sicherung gemäß §§ 63, 64 StGB, § 7 JGG gilt Satz 1, soweit die landesrechtli-
chen Vorschriften über den Maßregelvollzug nichts anderes bestimmen.

(2) Ein Abweichen erfolgt in den in Absatz 1 genannten Fällen vor Beginn des Vollzuges
durch Einweisung und nach Beginn des Vollzuges durch Verlegung und bedarf der
Zustimmung der höheren Vollzugsbehörde. Untersteht die Vollzugsanstalt, in die eingewie-
sen oder verlegt werden soll, einer anderen höheren Vollzugsbehörde des Landes, so muss
auch diese zustimmen. Soll in die Vollzugsanstalt eines anderen Landes eingewiesen oder
verlegt werden, so bedarf es einer Einigung der obersten Vollzugsbehörden beider Länder.



(3) Vollstreckt die Vollstreckungsbehörde eine Maßregel der Besserung und Sicherung nach
§§ 63, 64 StGB, § 7 JGG und soll die verurteilte Person in Abweichung vom Vollstreckungs -
plan in eine Einrichtung eines anderen Landes eingewiesen werden, so ist auf dem Dienst -
wege der obersten Justizbehörde zu berichten, damit diese die Entscheidung der zuständi-
gen Behörden des anderen Landes herbeiführen kann.

§ 27

Ladung zum Strafantritt

(1) Ist die verurteilte Person auf freiem Fuß, so lädt die Vollstreckungsbehörde sie unmittel-
bar zum Strafantritt, es sei denn, dass die Strafe in der Vollzugsanstalt eines anderen
Landes zu vollziehen ist und die Voraussetzungen der Vereinbarung der Länder zur Ver -
einfachung und zur Beschleunigung der Strafvollstreckung und der Vollstreckung anderer
freiheitsentziehender Maßnahmen in Straf- und Bußgeldsachen vom 8. 6. 1999 (Anlage)
nicht vorliegen.

(2) In der Ladung ist der verurteilten Person grundsätzlich eine Frist zu setzen, binnen der
sie sich in der angegebenen Vollzugsanstalt einzufinden hat; die Frist wird in der Regel so
bemessen, dass ihr mindestens eine Woche zum Ordnen ihrer Angelegenheiten bleibt. Zum
sofortigen Strafantritt kann geladen werden, wenn die sofortige Vollstreckung geboten ist.
In der Ladung wird sie darauf hingewiesen, dass sie mit Zwangsmaßnahmen zu rechnen
habe, falls sie ihr nicht fristgemäß (Satz 1) oder nicht rechtzeitig (Satz 2) Folge leistet.

(3) Die verurteilte Person kann durch einfachen Brief geladen werden. Eine förmliche
Zustellung der Ladung ist jedoch erforderlich, wenn sie zum sofortigen Strafantritt geladen
wird, der Ladung im Interesse beschleunigter Vollstreckung besonderer Nachdruck gegeben
werden soll, eine formlose Ladung nach den Umständen des Einzelfalles keinen Erfolg ver-
spricht oder sie bereits vergeblich gewesen ist. Die Ladung zum sofortigen Strafantritt kann
der verurteilten Person, insbesondere wenn sie an Amtsstelle anwesend ist, auch mündlich
eröffnet werden.

(4) Wird eine Soldatin oder ein Soldat zum Strafantritt geladen, so übersendet die Vollstre -
ckungsbehörde der oder dem nächsten Disziplinarvorgesetzten gleichzeitig eine Abschrift
der Ladung.

(5) Hat die verurteilte Person offenbar nicht die Mittel, um von ihrem Wohn- oder
Aufenthaltsort aus der Ladung in die zuständige Vollzugsanstalt nachzukommen, so kann
sie in eine näher gelegene Anstalt geladen werden; von dort ist sie der zuständigen Anstalt
zuzuführen.

§ 28

Überführungsersuchen

(1) Ist die verurteilte Person nicht auf freiem Fuß, so veranlasst die Vollstreckungsbehörde,
soweit erforderlich, ihre Überführung in die zuständige Vollzugsanstalt. Befindet sie sich in
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anderer Sache in Untersuchungshaft, so ist die Strafe möglichst in Unterbrechung der
Untersuchungshaft zu vollstrecken; in Fällen dieser Art kann vom Vollstreckungsplan abge-
wichen werden (§ 26), wenn hierdurch die schwebende Untersuchung erleichtert oder be-
schleunigt wird. Die Untersuchungshaft ist nicht zu unterbrechen, wenn Strafarrest zu voll-
strecken ist.

In den Fällen, in denen um Vollstreckung durch Behörden der Bundeswehr ersucht werden
kann (§ 22 Abs. 3), darf die Untersuchungshaft nur unterbrochen werden, wenn die Vollstre -
ckung in einer Justizvollzugsanstalt erfolgt.

(2) Im Falle des § 27 Abs. 5 ist zugleich mit der Ladung der verurteilten Person das Über-
führungsersuchen an die Anstalt zu senden, in die sie geladen ist.

§ 29

Einweisung durch das Aufnahmeersuchen

(1) Die Vollstreckungsbehörde weist die verurteilte Person durch ein Aufnahmeersuchen in
die zuständige Vollzugsanstalt ein. Das Aufnahmeersuchen ist der Vollzugsanstalt in zwei
Stücken zu übersenden; es muss ihr noch vor dem Eintreffen der verurteilten Person zugehen.

(2) Werden gleichzeitig mehrere Verurteilte eingewiesen, so ist für jede verurteilte Person ein
besonderes Aufnahmeersuchen zu stellen.

(3) Ist der verurteilten Person der Beschluss über den Widerruf der Aussetzung der Strafe,
des Strafrestes, der Unterbringung, des Straferlasses oder über die nach § 67c Abs. 2 StGB
angeordnete Vollstreckung der Unterbringung öffentlich zugestellt, so sind dem Aufnahme -
ersuchen zur Aushändigung an die verurteilte Person beizufügen

1. je eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift der genannten Beschlüsse und

2. eine Belehrung über die Möglichkeit, die nachträgliche Anhörung (§ 33a StPO) oder die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen und gleichzeitig sofortige
Beschwerde einzulegen (§§ 44, 45, 453 Abs. 2 Satz 3 StPO).

§ 30

Inhalt des Aufnahmeersuchens

(1) Das Aufnahmeersuchen muss – außer den Angaben zur verurteilten Person – enthalten:

1. die genaue Bezeichnung der zu vollstreckenden Entscheidung (Angabe des Gerichts,
des Tages der Entscheidung und des Aktenzeichens);

2. die Bezeichnung der Tat;

3. Art und Dauer der zu vollstreckenden Strafe;

4. den Zeitpunkt, von dem an die Strafzeit zu berechnen ist;
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5. die Zeitdauer der anzurechnenden Untersuchungshaft oder sonstigen Freiheitsentzie -
hung;

6. die etwa schon verbüßte Strafzeit;

7. den Zeitpunkt, bis zu dem sich die verurteilte Person zum Strafantritt zu stellen hat (§ 27
Abs. 2), oder die Angabe, dass sie aus behördlicher Verwahrung der Strafhaft zugeführt
wird (§ 28);

8. Angaben über die Staatsangehörigkeit der verurteilten Person;

9. die Begründung für die Zuständigkeit der Vollzugsanstalt, wenn die Einweisung vom
Vollstreckungsplan abweicht;

10. bei Soldatinnen und Soldaten die nächste disziplinarvorgesetzte Person und deren
Anschrift;

11. einen Hinweis, falls eine Entscheidung über Halbstrafenentlassung von Amts wegen zu
treffen ist (§ 57 Abs. 2 Nr. 1 StGB);

12. einen Hinweis, falls eine Festnahme der verurteilten Person im Ausland zum Zwecke
ihrer Überstellung erfolgt ist.

(2) Außerdem nimmt die Vollstreckungsbehörde andere für den Vollzug besonders wichtige
Angaben aus dem Inhalt der Sachakten in das Aufnahmeersuchen auf. Dies gilt insbeson-
dere, wenn ihr Umstände bekannt sind, die auf Selbsttötungsgefahr, Fluchtverdacht, die
Gefahr gewalttätigen Verhaltens gegen Bedienstete oder Mitgefangene hindeuten oder
sonst für die Sicherheit und Ordnung in der Vollzugsanstalt bedeutsam sind. Ist die verur-
teilte Person im Strafverfahren oder vor Strafantritt auf ihren körperlichen oder geistigen
Zustand untersucht worden, so muss das Aufnahmeersuchen einen Hinweis auf die Unter -
suchung enthalten, insbesondere wenn Gutachten nicht beigefügt werden (§ 31 Abs. 2).

§ 31

Anlagen zum Aufnahmeersuchen

(1) Dem Aufnahmeersuchen sind beizufügen:

1. eine vollständige Abschrift der in § 16 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 genannten Entscheidungen
mit Ausnahme solcher Teile, die geheimhaltungsbedürftig sind; falls die Abschrift der
vollständigen Entscheidung zur Zeit des Aufnahmeersuchens noch nicht vorliegt, ist sie
unverzüglich nachzusenden;

2. ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, der möglichst nicht älter als sechs Monate
ist.

(2) Enthalten die Strafakten oder das Vollstreckungsheft ein Gutachten über den körperli-
chen oder geistigen Zustand der verurteilten Person, so soll die Vollstreckungsbehörde eine
Abschrift des Gutachtens übersenden, sofern dieses für den Vollzug von Bedeutung sein
kann.

§ 32 (aufgehoben)
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§ 33

Vorführungs- und Haftbefehl

(1) Die Vollstreckungsbehörde erlässt einen Vorführungs- oder Haftbefehl (vergleiche § 457
Abs. 2 Satz 1 StPO), wenn die verurteilte Person sich auf die an sie ergangene Ladung (§ 27
Abs. 3) ohne ausreichende Entschuldigung nicht
1. binnen einer ihr gesetzten Frist (§ 27 Abs. 2 Satz 1) oder

2. im Falle einer Ladung zum sofortigen Strafantritt (§ 27 Abs. 2 Satz 2) spätestens am Tage
nach deren Zustellung zum Strafantritt gestellt hat.

(2) Dasselbe gilt, wenn
1. der Verdacht begründet ist, die verurteilte Person werde sich der Strafvollstreckung zu

entziehen suchen,

2. die verurteilte Person sich nach mündlicher Eröffnung der Ladung (§ 27 Abs. 3 Satz 3)
nicht zum sofortigen Strafantritt bereit zeigt oder

3. die verurteilte Person aus dem Strafvollzug entwichen ist oder sich sonst dem Vollzug
entzieht (§ 457 Abs. 2 StPO).

(3) Zur Beschleunigung der Strafvollstreckung kann ein Vorführungs- oder Haftbefehl be-
reits bei der Ladung für den Fall ergehen, dass die verurteilte Person sich nicht fristgemäß
oder nicht rechtzeitig stellt. Er darf erst vollzogen werden, wenn
1. der Zugang der Ladung nachgewiesen ist und die Vollstreckungsbehörde durch Anfrage

bei der Vollzugsanstalt festgestellt hat, dass die verurteilte Person sich nicht bis zu dem
in der Ladung bezeichneten Zeitpunkt gestellt hat, oder

2. die Ladung nicht ausführbar und der Verdacht begründet ist, die verurteilte Person werde
sich der Vollstreckung zu entziehen suchen.

(4) Der Vorführungs- oder Haftbefehl muss enthalten:

1. die genaue Bezeichnung der verurteilten Person;

2. die Angabe der zu vollstreckenden Entscheidung;

3. Art und Dauer der zu vollstreckenden Strafe;

4. den Grund der Vorführung oder Verhaftung;

5. das Ersuchen um Vorführung oder Verhaftung;

6. die Angabe der Vollzugsanstalt, in welche die verurteilte Person eingeliefert werden soll;

7. bei Ersatzfreiheitsstrafen die Angabe des Geldbetrages, bei dessen nachgewiesener
Zahlung die Vorführung oder Verhaftung unterbleibt.

(5) Um die Vollziehung von Vorführungs- und Haftbefehlen können die Polizeidienststellen
des Landes ersucht werden, bei Soldatinnen und Soldaten auch die Feldjägereinheiten. Soll
die Polizeidienststelle eines anderen Landes ersucht werden, so ist nach § 9 Abs. 1 Satz 1
und 2 zu verfahren.

(6) Der Vorführungs- oder Haftbefehl ist der verurteilten Person, wenn möglich bei der
Ergreifung, bekannt zu geben.
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§ 34

Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Strafvollstreckung

(1) Ist die verurteilte Person flüchtig oder hält sie sich verborgen, so kann die Vollstre -
ckungsbehörde zur Strafvollstreckung die Ausschreibung zur Festnahme veranlassen (§ 457
Abs. 1 und 3, § 131 StPO).

(2) Art und Umfang von Fahndungsmaßnahmen sollen in einem angemessenen Verhältnis
zur Höhe der verhängten Strafe stehen. Ausschreibungen sind, wenn die Voraussetzungen
eines Vollstreckungshaftbefehls vorliegen, nur zum Zwecke der Festnahme zulässig. Liegen
die Voraussetzungen eines Vollstreckungshaftbefehls nicht vor, kann zur Aufenthaltsermitt -
lung ausgeschrieben werden (§ 457 Abs. 1 und 3, § 131a StPO).

(3) Ist die verurteilte Person in den kriminalpolizeilichen Fahndungshilfsmitteln ausgeschrie-
ben und fällt der Fahndungsgrund weg, so veranlasst die Vollstreckungsbehörde unverzüg-
lich die Löschung; ein Ausschreibungsersuchen, dem noch nicht entsprochen worden ist,
nimmt sie zurück.

§ 35

Anzeige vom Strafantritt und andere Mitteilungen
an die Vollstreckungsbehörde

(1) Die Vollstreckungsbehörde erhält von der Vollzugsanstalt eine Mitteilung,

1. wenn die im Aufnahmeersuchen angegebene Frist abgelaufen ist, ohne dass die verur-
teilte Person die Strafe angetreten hat;

2. wenn die verurteilte Person die Strafe einen Monat nach Ablauf der im Aufnahme -
ersuchen angegebenen Frist noch nicht angetreten hat. Ist der verurteilten Person durch
die Vollstreckungsbehörde ein Vollstreckungsaufschub gewährt worden, beginnt die
Frist mit Ablauf des Aufschubes. Das Aufnahmeersuchen wird spätestens vier Monate
nach Ablauf der Frist der Vollstreckungsbehörde zurückgesandt;

3. wenn eine verurteilte Person vorläufig aufgenommen worden ist, durch Anforderung
eines Aufnahmeersuchens;

4. wenn eine verurteilte Person endgültig aufgenommen worden ist, durch Rücksendung
des mit den erforderlichen Ergänzungen, insbesondere der Strafzeitberechnung, verse-
henen zweiten Stückes des Aufnahmeersuchens und durch Übersendung einer
Bescheinigung über die Aushändigung der in § 29 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 bezeichneten
Schriftstücke;

5. wenn die verurteilte Person in eine andere Vollzugsanstalt verlegt worden ist, und zwar
unter Angabe der Gründe, sofern diese der Vollstreckungsbehörde offenbar noch nicht
bekannt sind;

6. sobald sich Umstände ergeben, welche die Strafzeitberechnung beeinflussen;

7. wenn die verurteilte Person mehrere Strafen in derselben Vollzugsanstalt zu verbüßen
hat;
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8. wenn die vorläufig aufgenommene verurteilte Person entlassen worden ist, weil die end-
gültige Aufnahme unterblieben ist;

9. sobald die verurteilte Person ohne Unterbrechung der Strafe wegen körperlicher oder
geistiger Erkrankung in eine Anstalt verbracht worden ist, die nicht dem Vollzug dient;

10. sobald der Strafvollzug beendet ist;

11. wenn der Strafvollstreckung eine Überstellung der verurteilten Person aus dem Ausland
voraus ging.

(2) Wird eine Freiheitsstrafe in Unterbrechung einer in anderer Sache verhängten Unter -
suchungshaft vollstreckt, so übersendet die Vollzugsanstalt dem Gericht, das die Unter -
suchungshaft verhängt hat, sowie der Staatsanwaltschaft, in deren Verfahren sie angeord-
net wurde, die Strafzeitberechnung.

§ 36

Überwachungspflicht der Vollstreckungsbehörde

(1) Die Vollstreckungsbehörde wacht darüber, dass Art und Dauer der Strafhaft der zu voll-
streckenden Entscheidung entsprechen. Sie ist an erster Stelle für die richtige Berechnung
der Strafzeit verantwortlich; ihr obliegt es daher, die ihr von der Vollzugsanstalt übersandte
Berechnung (§ 35 Abs. 1 Nr. 4) sorgfältig nachzuprüfen und dafür zu sorgen, dass die bei-
den Stücke des Aufnahmeersuchens ständig übereinstimmen.

(2) Hat die Vollstreckungsbehörde von Amts wegen zu prüfen, ob die Aussetzung des
Restes einer oder mehrerer Strafen in Betracht kommt (§ 57 Abs. 1, 2 Nr. 1, § 57a Abs. 1
StGB, § 454b Abs. 3 StPO), wacht sie ferner darüber, dass sich die Vollzugsanstalt recht-
zeitig vor Ablauf der Mindestverbüßungszeit gegenüber der Vollstreckungsbehörde oder,
wenn die Vollstreckung von einer ersuchten Staatsanwaltschaft betrieben wird, dieser ge-
genüber zur Aussetzung des Strafrestes äußert. Die ersuchte Staatsanwaltschaft leitet die
Äußerung der Vollzugsanstalt – gegebenenfalls mit den Akten – unverzüglich der Vollstre -
ckungsbehörde zu. Diese oder die ersuchte Staatsanwaltschaft holt, falls erforderlich, eine
Stellungnahme der Gerichtshilfe ein (§ 463d StPO). Die Vollstreckungsbehörde gibt die
Akten mit einem Vermerk darüber, wann die Hälfte oder zwei Drittel der Strafe oder bei le-
benslanger Freiheitsstrafe 15 Jahre verbüßt sein werden, an die Strafverfolgungsbehörde
weiter. Die Vollstreckungsbehörde achtet darauf, dass die Akten dem Gericht so rechtzeitig
vorgelegt werden können, dass bei Bewilligung der Strafaussetzung die erforderlichen
Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung der verurteilten Person durchgeführt werden
können.

(3) Ist im Anschluss an die Freiheitsstrafe eine zugleich angeordnete Unterbringung zu voll-
strecken, so ist § 44 Abs. 1 Satz 2 zu beachten.
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§ 37

Allgemeine Regeln für die Strafzeitberechnung

(1) Die Strafzeit ist für jede selbständige Strafe getrennt zu berechnen, auch wenn in der-
selben Sache auf mehrere Freiheitsstrafen erkannt worden ist. Bei jeder Strafzeitberechnung
ist darauf zu achten, dass sie nicht zu einer Verlängerung der nach § 39 StGB ausgespro-
chenen Strafe führt. Zur Berechnung der Strafzeit gehört bei zeitigen Freiheitsstrafen von
mehr als zwei Monaten und bei lebenslangen Freiheitsstrafen auch die Errechnung des
Zeitpunktes, zu dem die Vollstreckung des Strafrestes nach § 57 Abs. 1, 2 Nr. 1, § 57a 
Abs. 1 StGB zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

(2) Hat die verurteilte Person nicht mehr als eine Woche im Strafvollzug zuzubringen, so
wird die Strafe dem Tage und der Stunde nach berechnet; die für die Berechnung maßge-
benden Umstände, die im Laufe einer Stunde eintreten, gelten als zu Beginn der Stunde ein-
getreten. Bei längerer Vollzugsdauer wird die Strafe nur nach Tagen berechnet; Umstände,
die im Laufe eine Tages eintreten, gelten als zu Beginn des Tages eingetreten. Die im Laufe
einer Stunde (Satz 1) oder eines Tages (Satz 2) eingetretenen Umstände gelten jedoch als
am Ende der Stunde oder des Tages eingetreten, wenn dies für die verurteilte Person güns -
tiger ist. Ist die genaue Feststellung des Tages oder der Stunde nicht möglich, so wird der
Tag oder die Stunde zugrunde gelegt, die der Wirklichkeit mutmaßlich am nächsten kom-
men. Ist der Lauf der Strafzeit aus irgendeinem Grunde unterbrochen worden, so ist für die
Anwendung von Satz 1 oder 2 nicht der Strafrest, sondern die Zeit maßgebend, welche die
verurteilte Person insgesamt im Strafvollzug zuzubringen hat.

(3) Ist eine Strafe an Soldatinnen oder Soldaten durch eine Behörde der Bundeswehr zu
vollziehen (Artikel 5 EGWStG), so wird die Strafe auch dann nur nach Tagen berechnet, wenn
die verurteilte Person nicht mehr als eine Woche im Vollzug zuzubringen hat (§ 5 Abs. 1
BwVollzO).

(4) Der Tag ist zu 24 Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der Monat und das Jahr sind
nach der Kalenderzeit zu berechnen. Demgemäß ist bei der Berechnung nach Monaten oder
Jahren bis zu dem Tag zu rechnen, der durch seine Zahl dem Anfangstag entspricht. Fehlt
dieser Tag in dem maßgebenden Monat, so tritt an seine Stelle dessen letzter Tag.

(5) Treffen mehrere Zeiteinheiten zusammen, so geht bei Vorwärtsrechnung die größere
Zeiteinheit der kleineren, bei Rückwärtsrechnung die kleinere der größeren vor.

§ 38

Strafbeginn

Als Beginn der Strafzeit ist anzusetzen:

1. bei einer verurteilten Person, die sich selbst stellt, der Zeitpunkt, in dem sie in einer
Anstalt in amtliche Verwahrung genommen wird;

2. bei einer verurteilten Person, die auf Grund eines nach § 457 StPO erlassenen
Vorführungs- oder Haftbefehls oder eines nach § 453c StPO ergangenen Sicherungs -
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haftbefehls festgenommen und sodann eingeliefert worden ist, der Zeitpunkt der
Festnahme; ist die verurteilte Person im Ausland festgenommen worden, so beginnt die
Strafzeit mit ihrer Übernahme durch deutsche Beamtinnen oder Beamte;

3. bei einer verurteilten Person, die sich im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft in
Untersuchungshaft befindet, dieser Zeitpunkt; ist das Rechtsmittel, das eine in Unter -
suchungshaft befindliche angeklagte Person verspätet eingelegt hat, als unzulässig ver-
worfen worden, so beginnt die Strafzeit mit dem Ablauf der Rechtsmittelfrist;

4. bei einer verurteilten Person, die eine Strafe in Unterbrechung einer in anderer Sache ver-
hängten Untersuchungshaft verbüßt, der Zeitpunkt, in dem das Aufnahme- oder Über-
führungsersuchen bei der Untersuchungshaftanstalt eingegangen ist; wird die verurteilte
Person zur Verbüßung der Strafe von der Untersuchungshaftanstalt in eine andere
Anstalt verbracht, so teilt die Untersuchungshaftanstalt den Zeitpunkt des Eingangs des
Überführungsersuchens der Vollzugsanstalt mit.

§ 39

Anrechnung von Untersuchungshaft, einer anderen Freiheitsentziehung
oder von Geldstrafe

(1) Untersuchungshaft oder eine andere Freiheitsentziehung (Absatz 3), welche die verur-
teilte Person aus Anlass einer Tat, die Gegenstand des Verfahrens ist oder gewesen ist,
 erlitten hat, ist kraft Gesetzes (§ 51 Abs. 1 Satz 1 StGB, § 52a JGG) auf eine zeitige Frei -
heitsstrafe und auf eine Geldstrafe anzurechnen, und zwar, wenn neben einer Freiheitsstrafe
auf eine Geldstrafe erkannt worden ist, zunächst auf die Freiheitsstrafe. Satz 1 gilt nicht, so-
weit sich aus dem erkennenden Teil der Entscheidung etwas anderes ergibt. Bei der
Vollstreckung von Jugendarrest ist Untersuchungshaft oder eine andere Freiheitsentziehung
nach Absatz 3 nur zu berücksichtigen, wenn und soweit das Gericht sie angerechnet hat 
(§ 52 JGG).

(2) Die Anrechnung nach Absatz 1 erstreckt sich vorbehaltlich einer abweichenden gericht-
lichen Entscheidung auf die Untersuchungshaft und die in Absatz 1 Satz 1 genannte andere
Freiheitsentziehung, welche die verurteilte Person bis zu dem Tage erlitten hat, an dem die
Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

Hat sich die verurteilte Person an dem Tage, an dem die Rechtskraft eingetreten ist, in
Untersuchungshaft befunden oder hat sie an diesem Tage eine andere in Absatz 1 Satz 1
genannte Freiheitsentziehung erlitten, so wird dieser Tag nur angerechnet, wenn er nicht
 bereits unverkürzt als Strafhaft zählt (§ 37 Abs. 2).

(3) Zu der nach Absatz 1 anzurechnenden anderen Freiheitsentziehung gehören vor allem:

1. die Haft, welche die verurteilte Person auf Grund vorläufiger Festnahme durch eine
Amtsperson erlitten hat;

2. die Auslieferungshaft und die vorläufige Auslieferungshaft, welche die verurteilte Person
aus Anlass einer Tat erlitten hat, die Gegenstand des Verfahrens gewesen ist;

3. die Unterbringung nach den §§ 81, 126a StPO und nach § 71 Abs. 2, § 73 Abs. 1 JGG;
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4. der Disziplinararrest nach der Wehrdisziplinarordnung, soweit er wegen der Tat oder
gleichzeitig auch wegen einer anderen Pflichtverletzung vollstreckt worden ist.

(4) Untersuchungshaft sowie eine andere anzurechnende Freiheitsentziehung werden vom
errechneten Ende der Strafzeit nach vollen Tagen rückwärts abgerechnet. Wenn sich im
Rahmen einer Vergleichsberechnung eine für die verurteilte Person günstigere Strafzeit er-
gibt, ist im Hinblick auf § 37 Abs. 1 Satz 2 diese für die Vollstreckung maßgeblich. Bei an
zwei aufeinander folgenden Tagen ununterbrochen vollzogener Freiheitsentziehung ist nur
ein Tag anzurechnen, wenn sich den Vollstreckungsunterlagen nachvollziehbar entnehmen
lässt, dass zusammen nicht mehr als 24 Stunden verbüßt worden sind.

(5) Für die Anrechnung von Geldstrafe gilt Absatz 1 sinngemäß. Bei der Anrechnung von
Geldstrafe oder auf Geldstrafe entspricht ein Tag Freiheitsentziehung einem Tagessatz (§ 51
Abs. 4 Satz 1 StGB). Ist eine ausländische Strafe oder Freiheitsentziehung anzurechnen, so
führt die Vollstreckungsbehörde eine Entscheidung des Gerichts über den Maßstab der
Anrechnung herbei (§ 51 Abs. 4 Satz 2 StGB).

§ 39a

Anrechnung einer nach Rechtskraft des Urteils
im Ausland erlittenen Freiheitsentziehung

(1) Im Ausland erlittene Freiheitsentziehung, welche die verurteilte Person in einem Auslie -
ferungsverfahren zum Zwecke der Strafvollstreckung erlitten hat, ist nach § 450a Abs. 1, 2
und 3 Satz 2 StPO anzurechnen.

(2) Erscheint eine Anrechnung ganz oder teilweise im Hinblick auf das Verhalten der verur-
teilten Person nach dem Erlass des Urteils, in dem die dem Urteil zugrunde liegenden tat -
sächlichen Feststellungen letztmalig geprüft werden konnten, nicht gerechtfertigt, so wirkt
die Vollstreckungsbehörde auf eine Prüfung hin, ob ein Antrag nach § 450a Abs. 3 Satz 1
StPO gestellt werden soll.

§ 40

Berechnung des Strafrestes

(1) Ist der Strafvollzug unterbrochen worden, so wird der Strafrest nach Tagen und bei einer
Vollzugsdauer von insgesamt nicht mehr als einer Woche auch nach Stunden berechnet. 
§ 37 Abs. 1 Satz 2 gilt dabei entsprechend. Ist eine Strafe an Soldatinnen und Soldaten
durch Behörden der Bundeswehr zu vollziehen, so wird der Strafrest nur nach Tagen be-
rechnet (§ 5 Abs. 2 BwVollzO).

(2) Als Zeitpunkt, von dem an der Strafvollzug fortgesetzt wird, gilt bei einer verurteilten
Person, die aus dem Strafvollzug entwichen ist, der Zeitpunkt, in dem sie zwecks weiteren
Strafvollzugs polizeilich festgenommen worden ist oder sich in einer Anstalt zur weiteren
Strafverbüßung gestellt hat. Bei Soldatinnen und Soldaten steht die Festnahme durch eine
Feldjägerin oder einen Feldjäger der polizeilichen Festnahme gleich.
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§ 41

Berechnung der Strafzeit bei Gesamtstrafen
und bei anderweitiger Verurteilung

(1) Ist eine nach § 55 StGB oder § 460 StPO nachträglich gebildete Gesamtstrafe zu voll-
strecken, nachdem der Vollzug einer in sie einbezogenen Strafe bereits begonnen hat oder
beendet ist, so ist die Strafzeit so zu berechnen, als ob von vornherein die Gesamtstrafe zu
vollstrecken gewesen wäre. Dies gilt entsprechend für eine rechtskräftig erkannte Strafe, die
in einem späteren Verfahren, insbesondere in einem Wiederaufnahmeverfahren, durch eine
andere Strafe ersetzt worden ist, sowie – vorbehaltlich einer abweichenden gerichtlichen
Entscheidung – für eine wegen derselben Tat im Ausland verhängte Strafe, soweit diese
Strafen vollstreckt oder durch Anrechnung erledigt sind (§ 51 Abs. 2, 3 StGB).

(2) Eine nachträgliche Entscheidung über eine Gesamtstrafe (§ 460 StPO) wird schon vor
ihrer Rechtskraft der Strafzeitberechnung vorläufig zugrunde gelegt, wenn sie dem Antrag
der Staatsanwaltschaft entspricht oder diese von einer sofortigen Beschwerde absieht. Dies
gilt auch dann, wenn das Strafende vor der Rechtskraft dieses Beschlusses eintritt.

§ 42

Gerichtliche Entscheidung über die Strafzeitberechnung

Bestehen Zweifel über die Strafzeitberechnung, so führt die Vollstreckungsbehörde eine
Entscheidung des Gerichts nach § 458 Abs. 1 StPO herbei.

§ 43

Vollstreckung mehrerer Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen

(1) Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen, aus denen keine Gesamtstrafe gebildet wer-
den kann, sind grundsätzlich unmittelbar nacheinander zu vollstrecken (§ 454b Abs. 1 StPO).

(2) Die Reihenfolge der Vollstreckung bestimmt sich wie folgt:

1. Beim Zusammentreffen mehrerer Freiheitsstrafen werden kürzere Freiheitsstrafen vor
den längeren und gleich lange in der Reihenfolge, in der die Rechtskraft eingetreten ist,
vollstreckt. Vorab werden Freiheitsstrafen von nicht mehr als zwei Monaten und nach die-
sen Strafreste vollstreckt, deren Vollstreckung bereits nach § 57 StGB oder im Gnaden -
wege zur Bewährung ausgesetzt war.

2. Ersatzfreiheitsstrafen werden nach Freiheitsstrafen vollstreckt; für die Vollstreckung meh-
rerer Ersatzfreiheitsstrafen gilt Nummer 1 Satz 1 entsprechend.

(3) Hat die Vollstreckung einer zeitigen Freiheitsstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe bereits be-
gonnen, wird sie, unbeschadet des § 454b StPO, fortgesetzt.

(4) Aus wichtigem Grunde kann die Vollstreckungsbehörde eine von Absatz 2 und 3 abwei-
chende Reihenfolge der Vollstreckung bestimmen.
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(5) Sind für die Vollstreckung mehrerer Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen verschie-
dene Vollstreckungsbehörden zuständig, treten sie, soweit erforderlich, unverzüglich mitein-
ander in Verbindung und sorgen dafür, dass bei der Vollzugsanstalt möglichst umgehend
Überhaft für die weiteren Strafen vermerkt wird.

(6) Sind mehrere Freiheitsstrafen zu vollstrecken, die ihrer Art nach in derselben Voll -
zugsanstalt vollzogen werden können, so richtet sich die sachliche Vollzugszuständigkeit
nach der Gesamtvollzugsdauer. Tritt nachträglich eine Anschlussstrafe hinzu, so gilt § 23
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 entsprechend.

(7) Sind bei der Vollstreckung mehrerer Freiheitsstrafen verschiedene Vollstreckungs -
behörden beteiligt und können sie sich über die Reihenfolge der Vollstreckung nicht einigen,
so entscheidet die Generalstaatsanwaltschaft, welche der Vollstreckungsbehörde überge-
ordnet ist, die für die längste Strafe oder bei gleicher Dauer die für die zuerst rechtskräftig
gewordene Strafe zuständig ist. Ist eine Generalstaatsanwaltschaft als Vollstreckungs -
behörde beteiligt, so entscheidet sie. Sind mehrere Generalstaatsanwaltschaften als Voll -
streckungsbehörden beteiligt, so gilt Satz 1 entsprechend. Ist der Generalbundesanwalt
beim Bundesgerichtshof als Vollstreckungsbehörde beteiligt, so ist seine Entscheidung
maßgebend.

§ 44

Zusammentreffen von Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrung

(1) Sicherungsverwahrung wird erst vollstreckt, wenn die Freiheitsstrafe verbüßt oder erlas-
sen oder ein Strafrest zur Bewährung ausgesetzt ist. Vor dem Ende der Vollstreckung der
Freiheitsstrafe veranlasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig die Prüfung, ob der Zweck
der Sicherungsverwahrung die Unterbringung noch erfordert (§ 67c Abs. 1 StGB).

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt sinngemäß, wenn eine in einem anderen Verfahren erkannte Frei -
heitsstrafe mit Sicherungsverwahrung zusammentrifft.

(3) Befindet sich die verurteilte Person in anderer Sache in Sicherungsverwahrung, so kann
die Vollstreckung von kurzzeitigen Freiheitsstrafen zurückgestellt werden, sofern sich ein
solcher Aufschub mit den Interessen der Strafrechtspflege verträgt und die Unterbrechung
der Sicherungsverwahrung deren Erfolg gefährden würde. Eine Freiheitsstrafe bis zu drei
Monaten, die eine verurteilte Person in Unterbrechung der Sicherungsverwahrung oder im
Anschluss daran zu verbüßen hat, kann nach den für sie geltenden Vollzugsbestimmungen
in der Anstalt vollstreckt werden, in der die Sicherungsverwahrung vollzogen wird.

(4) Sind bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen und bei der Sicherungsverwahrung meh-
rere Vollstreckungsbehörden beteiligt, so gilt § 43 Abs. 7 entsprechend. Ist neben der
Sicherungsverwahrung nur eine Freiheitsstrafe zu vollstrecken, so richtet sich die Zustän -
digkeit der Generalstaatsanwaltschaft nach der für die Freiheitsstrafe zuständigen Vollstre -
ckungsbehörde.
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§ 44a

Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt aus demselben Verfahren 

(1) Ist neben einer Freiheitsstrafe eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder in einer Entziehungsanstalt zu vollstrecken, auf die in demselben Verfahren erkannt
wurde, so wird die Maßregel vor der Strafe vollzogen, sofern nicht das Gericht für die ge-
samte Strafe oder einen Teil etwas anderes bestimmt (§ 67 Abs. 1 bis 3, 5 Satz 2 StGB). Wird
die Maßregel ganz oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, ist die Zeit des Vollzuges der
Maßregel auf die Strafe anzurechnen, bis zwei Drittel der Strafe erledigt sind.

(2) Wird die Strafe ganz oder zum Teil vor der Unterbringung vollstreckt, so gilt § 44 Abs. 1
Satz 2 sinngemäß.

(3) Liegen die Voraussetzungen für den Widerruf der Aussetzung der Unterbringung und der
Strafe vor, so führt die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung des Gerichts auch darüber
herbei, ob die Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist (§ 67 Abs. 3 StGB).

§ 44b

Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt aus verschiedenen Verfahren

(1) Ist neben einer Freiheitsstrafe eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder in einer Entziehungsanstalt zu vollstrecken, auf die in einem anderen Verfahren erkannt
wurde, wird die Maßregel vor der Strafe vollzogen, es sei denn, dass der Zweck der Maß -
regel durch den vorherigen Vollzug der Strafe oder eines Teils leichter erreicht wird. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass der Vollzug der Maßregel auf die Strafe nicht angerechnet wird.

(2) Die Vollstreckungsbehörde bestimmt, in welcher Reihenfolge die Freiheitsstrafe und die
Maßregel zu vollstrecken sind. § 44 Abs. 4 gilt sinngemäß.

§ 45

Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit.
– Voraussetzungen

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von Amts wegen
unterbrechen, wenn aufgrund eines Gutachtens des zuständigen Arztes anzunehmen ist,
dass die in § 455 Abs. 4 Satz 1 StPO genannten Voraussetzungen vorliegen; es sei denn,
überwiegende Gründe, namentlich der öffentlichen Sicherheit, stehen einer Unterbrechung
entgegen.

(2) Ist der Zeitpunkt abzusehen, zu dem die verurteilte Person voraussichtlich wieder voll-
zugstauglich wird, so ist eine Unterbrechung zulässig, wenn die verurteilte Person sonst
einen unverhältnismäßig großen Teil der Strafzeit außerhalb der Vollzugsanstalt zubringen
würde (vergleiche § 461 StPO).
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(3) Wird Strafarrest oder eine Freiheitsstrafe durch Behörden der Bundeswehr vollzogen, ist
die Vollstreckung unter den Voraussetzung des Artikel 6 EGWStG zu unterbrechen.

(4) Wird an einer verurteilten Person eine Freiheitsstrafe vor einer Unterbringung nach den
§§ 63 und 64 StGB vollzogen und wird sie für die Vollstreckung der Strafe durch eine
Erkrankung, die während eines Vollzuges der Unterbringung nach §§ 63 und 64 StGB be-
handelt werden kann, überhaupt oder doch auf absehbare Zeit nicht wieder vollzugstaug-
lich, so führt die Vollstreckungsbehörde eine gerichtliche Entscheidung nach § 67 Abs. 3
StGB herbei.

§ 46

Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit. Verfahren

(1) Die Anordnung der Unterbrechung wird der Vollzugsbehörde mitgeteilt; sie wird auch der
verurteilten Person unverzüglich bekannt gegeben, sofern sie zur Entgegennahme in der
Lage ist.

(2) Soll die Vollstreckung nach § 455 Abs. 4 Satz 1 StPO unterbrochen werden, so teilt die
Vollstreckungsbehörde, wenn die verurteilte Person

1. gemeingefährlich geisteskrank ist, einer Behörde, die für den Antrag auf ihre Unter -
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer entsprechenden Einrich -
tung zuständig ist, oder

2. mit der Unterbrechung hilfsbedürftig, insbesondere anstaltspflegebedürftig wird, der
Fürsorgebehörde, bei Soldatinnen oder Soldaten der nächsten disziplinarvorgesetzten
Person, möglichst frühzeitig den Zeitpunkt der bevorstehenden Unterbrechung mit und
erklärt dabei, dass der Justizfiskus nach der Unterbrechung entstehende Kosten der
Unterbringung und Behandlung der verurteilten Person nicht trägt. Die Unterbrechung
der Vollstreckung soll in diesen Fällen nicht vor Ablauf von drei Tagen, vom Zeitpunkt die-
ser Benachrichtigung an gerechnet, angeordnet werden.

(3) Hat die Vollzugsbehörde die verurteilte Person bereits vor der Unterbrechung in eine
Krankenanstalt, ein psychiatrisches Krankenhaus oder in eine entsprechende Einrichtung
verbracht, die nicht dem Vollzug dient, so verständigt die Vollstreckungsbehörde diese
Anstalt von der Strafunterbrechung. Diese Mitteilung soll zugestellt werden; mit ihrem
Zugang bei der Anstalt wird die Unterbrechung wirksam. In der Mitteilung weist die
Vollstreckungsbehörde darauf hin, dass der Justizfiskus von ihrem Zugang an für die Kosten
der Unterbringung und Behandlung der verurteilten Person nicht mehr aufkommt; dieser
Hinweis entfällt, wenn die Strafe von einer Behörde der Bundeswehr vollzogen wird. Bei
Soldatinnen und Soldaten verständigt die Vollstreckungsbehörde außerdem die nächste dis-
ziplinarvorgesetzte Person von der Strafunterbrechung.

(4) Ist eine Soldatin oder ein Soldat bereits vor der Unterbrechung in eine Krankenanstalt
außerhalb des Bereichs der Justizverwaltung zu verbringen, so wird sie oder er nach Mög -
lichkeit in eine Krankenanstalt der Bundeswehr verbracht.
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(5) Ist die Strafvollstreckung unterbrochen worden, so müssen die Vollstreckungsbehörde
und die Vollzugsbehörde alle Maßnahmen vermeiden, die im Widerspruch zu der angeord-
neten Unterbrechung darauf hinauslaufen, dass die Verfügung über die verurteilte Person
aufrechterhalten wird. Die Pflicht der Vollstreckungsbehörde, dafür zu sorgen, dass nach
Wiedereintritt der Vollzugstauglichkeit der Strafvollzug fortgesetzt wird, bleibt unberührt.

(6) Wenn die verurteilte Person Einwendungen gegen die Entscheidung der Vollstreckungs -
behörde erhebt, legt diese die Akten unverzüglich dem Gericht vor (§ 458 Abs. 2 StPO). Im
Übrigen gelten § 458 Abs. 3 und § 462 Abs. 3 StPO.

§ 46a

Aufschub und Unterbrechung der Strafvollstreckung
aus Gründen der Vollzugsorganisation

(1) Beabsichtigt die Vollstreckungsbehörde, die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe aus
Gründen der Vollzugsorganisation aufzuschieben oder zu unterbrechen (§ 455a Abs. 1
StPO), holt sie zuvor – notfalls fernschriftlich oder fernmündlich – die Zustimmung der für sie
zuständigen obersten Justizbehörden ein. Dies gilt nicht, wenn – bei Katastrophen oder
sons tigen Eilfällen – die Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann; in diesen
Fällen berichtet sie jedoch unverzüglich der obersten Justizbehörde über die getroffenen
Maßnahmen.

(2) Hat die Anstaltsleitung gemäß § 455a Abs. 2 StPO die Vollstreckung vorläufig unterbro-
chen, unterrichtet sie unverzüglich – notfalls fernschriftlich oder fernmündlich – die Vollstre -
ckungsbehörde und die oberste Justizbehörde über die getroffenen Maßnahmen. Die
Vollstreckungsbehörde entscheidet unverzüglich über die Fortdauer der Unterbrechung
oder die Fortsetzung der Vollstreckung; Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 47

Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde an die Bundeswehr

(1) Ist die verurteilte Person Soldatin oder Soldat, so teilt die Vollstreckungsbehörde der
nächsten disziplinarvorgesetzten Person alsbald mit:

1. das Strafende nach jeder Strafzeitberechnung;

2. die Vollzugsanstalt, in der die Strafe jeweils vollzogen wird.

Die Mitteilung nach Nummer 2 unterbleibt, wenn die Verlegung nur für kurze Zeit erfolgt oder
die Strafe von einer Behörde der Bundeswehr vollzogen wird.

(2) Entweicht die Soldatin oder der Soldat aus dem Vollzug, so wird die nächste disziplinar-
vorgesetzte Person unverzüglich verständigt, sofern nicht die Strafe von einer Behörde der
Bundeswehr vollzogen wird.
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Abschnitt 3

Vollstreckung von Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen

§ 48

Geldstrafen

(1) Die Vollstreckung von Geldstrafen, die nicht schon nach § 39 Abs. 1 als vollstreckt an-
zusehen sind, richtet sich nach der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung (EBAO).

(2) Ist gegen eine verurteilte Person in verschiedenen Verfahren auf Geldstrafen oder auf
Freiheitsstrafe und Geldstrafe erkannt, so prüft die Vollstreckungsbehörde zunächst, ob
nachträglich eine Gesamtstrafe zu bilden ist (§ 460 StPO). Bejaht sie dies, so führt sie die
Entscheidung des Gerichts herbei. Ist nur auf Geldstrafen erkannt, so kann sie schon vor der
gerichtlichen Entscheidung die Vollstreckung einer der verhängten Geldstrafen betreiben.

(3) Bei der Geldstrafenvollstreckung gegen eine Person, über deren Vermögen das Insol -
venzverfahren eröffnet ist, sind die Vollstreckungsverbote der Insolvenzordnung zu beach-
ten. Ein Aufschub der Beitreibung der Geldstrafe bis zum Abschluss des Restschuld -
befreiungsverfahrens ist mit dem Strafzweck grundsätzlich nicht vereinbar. Während des
Insolvenzverfahrens kann die Vollstreckung in der Regel nach § 459c Absatz 2 StPO unter-
bleiben.

§ 49

Ersatzfreiheitsstrafen

(1) Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird vollstreckt, wenn und soweit die Geldstrafe nicht entrich-
tet oder beigetrieben worden ist oder die Vollstreckung nach § 459c Abs. 2 StPO unterblie-
ben ist (§ 459e Abs. 1 und 2 StPO). Die Ersatzfreiheitsstrafe wird nicht vollstreckt, wenn und
soweit die Vollstreckung der Geldstrafe nach § 459d StPO unterbleibt (§ 459e Abs. 4 StPO)
oder freie Arbeit im Sinne des Artikel 293 EGStGB geleistet wird.

(2) Kann die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe für die verurteilte Person eine unbillige
Härte bedeuten, so prüft – gegebenenfalls nach Einschaltung der Gerichtshilfe (§ 463d
StPO) – die Vollstreckungsbehörde, ob beim Gericht eine Anordnung nach § 459f StPO an-
zuregen ist. Ist eine solche Anordnung ergangen und treten neue Gesichtspunkte hervor, die
es angezeigt erscheinen lassen, die Vollstreckung der Geldstrafe fortzusetzen, bessern sich
insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse der verurteilten Person, so kann die Beitrei -
bung der Geldstrafe bis zum Ablauf der Verjährungsfrist erneut versucht werden, ohne dass
es des Widerrufs der nach § 459f StPO ergangenen Anordnung bedarf.

(3) Sind mehrere Ersatzfreiheitsstrafen zu vollstrecken, so gilt § 48 Abs. 2 Sätze 1 und 2. Die
Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafen ist in der Regel bis zur Entscheidung des Gerichts
über die Bildung einer Gesamtstrafe zurückzustellen.
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§ 50

Vollstreckungsverfahren

(1) Für die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen gelten die Bestimmungen des Abschnitts 2.

(2) Ergeben sich bei der Berechnung einer nach § 49 Abs. 1 zu vollstreckenden Ersatzfrei -
heitsstrafe Bruchteile von Tagen, so bleiben sie außer Betracht (§ 459e Abs. 3 StPO). Für
den entsprechenden Rest der Geldstrafe bleibt die verurteilte Person vermögensrechtlich
haftbar.

§ 51

Ladung zum Strafantritt. Aufnahmeersuchen

(1) In der Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe (§ 27) und in dem Aufnahmeersuchen
(§ 30) ist anzugeben, welchen Betrag die verurteilte Person zu zahlen hat, um die Voll -
streckung abzuwenden.

(2) Die Vollstreckungsbehörde kann abweichend von § 29 der Vollzugsanstalt das Aufnah -
meersuchen mit den Anlagen auch nach Strafantritt übersenden; dies gilt nicht, wenn ihr
Umstände im Sinne des § 30 Abs. 2 Satz 2 bekannt sind.

Von der Übersendung der Anlagen kann bei der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafe von
weniger als 30 Tagen abgesehen werden.

(3) Enthält das Aufnahmeersuchen keine Angaben nach § 30 Abs. 2 und sind ihm Anlagen
der in § 31 bezeichneten Art nicht beigefügt, so gilt es als zurückgenommen, wenn die ver-
urteilte Person die Ersatzfreiheitsstrafe einen Monat nach Ablauf der im Aufnahmeersuchen
angegebenen Frist noch nicht angetreten hat; eine Mitteilung nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 entfällt.

(4) Zahlt die verurteilte Person nachträglich den rückständigen Betrag, so werden das Auf -
nahmeersuchen und etwaige Anordnungen zur Erzwingung des Strafantritts (§§ 33, 34) so-
fort zurückgenommen; eine bereits in Strafhaft genommene verurteilte Person ist sofort zu
entlassen.

§ 52 (aufgehoben)
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Abschnitt 4

Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und Sicherung

§ 53

Vollstreckung freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung

(1) Welche Vollzugsanstalt oder Einrichtung des Maßregelvollzuges zur Vollstreckung einer
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung (§ 61 Nrn. 1 bis 3 StGB) ört-
lich und sachlich zuständig ist, ergibt der Vollstreckungsplan (§ 22), sofern keine besonde-
ren Vorschriften für den Maßregelvollzug bestehen.

(2) Für die Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Siche -
rung gelten, soweit Vorschriften der Länder, in denen die Unterbringung vollzogen wird,
nichts anderes bestimmen, sinngemäß:

1. § 24 (örtliche Vollzugszuständigkeit);
§§ 26 bis 31 (Abweichen vom Vollstreckungsplan, Ladung zum Strafantritt, Überfüh -
rungsersuchen, Aufnahmeersuchen);

§§ 33 bis 36 (Vorführungs- und Haftbefehl, weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der
Strafvollstreckung, Anzeige vom Strafantritt und andere Mitteilungen an die Vollstre -
ckungsbehörde, Überwachungspflicht der Vollstreckungsbehörde);

§§ 45 und 46 (Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit – Voraus -
setzungen und Verfahren –);

§ 46a (Aufschub und Unterbrechung der Strafvollstreckung aus Gründen der Vollzugs -
organisation mit der Maßgabe, dass die Leitung eines psychiatrischen Krankenhauses
oder einer Entziehungsanstalt [§§ 63, 64 StGB] bei vorläufiger Unterbrechung der Voll -
streckung der Unterbringung [§ 46a Abs. 2 Satz 1] lediglich die Vollstreckungsbehörde
unterrichtet);

2. wenn die Höchstdauer der Freiheitsentziehung feststeht (§ 67d Abs. 1, § 67h Abs. 1
StGB) auch § 37 Abs. 1 bis 3 (Allgemeine Regeln für die Strafzeitberechnung);
§ 38 (Strafbeginn);

§ 40 (Berechnung des Strafrestes);

§ 41 (Berechnung der Strafzeit bei Gesamtstrafen und bei anderweitiger Verurteilung);

§ 42 (Gerichtliche Entscheidung über die Strafzeitberechnung).

(3) Hat der Vollzug der Unterbringung drei Jahre nach der Rechtskraft ihrer Anordnung noch
nicht begonnen und liegt ein Fall des § 67c Abs. 1 StGB oder des § 67b StGB nicht vor, so
veranlasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig die Prüfung, ob die Vollstreckung der
Unterbringung noch zulässig ist (§ 67c Abs. 2 StGB). In die Frist wird die Zeit nicht einge-
rechnet, in welcher die Täterin oder der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt
verwahrt worden ist.

(4) Während der Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und
Sicherung veranlasst die Vollstreckungsbehörde jeweils rechtzeitig vor dem Ablauf
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1. von sechs Monaten bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt,

2. von einem Jahr bei der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus,

3. von zwei Jahren bei der nach §§ 66, 66a oder 66b StGB angeordneten Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung,

4. von einem Jahr bei der nach § 7 Abs. 2 und 3 JGG angeordneten Unterbringung in der
Sicherungsverwahrung,

5. der von dem Gericht nach § 67e Abs. 3 Satz 1 StGB festgesetzten Frist

die Prüfung, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung auszusetzen ist
(§ 67e StGB). Die Fristen der Nummern 1 bis 4 sind vom Beginn der Unterbringung an oder,
wenn das Gericht die Anordnung der Entlassung bereits abgelehnt hat, von dem Zeitpunkt
dieser Entscheidung an zu berechnen (§ 67e Abs. 4 StGB).

(5) Bei einer Unterbringung in der Sicherungsverwahrung veranlasst die Vollstreckungs -
behörde rechtzeitig vor dem Ablauf von zehn Jahren die Prüfung, ob die Maßregel für erle-
digt zu erklären ist (§ 67d Abs. 3 StGB).

§ 54

Vollstreckung mehrerer freiheitsentziehender Maßregeln
der Besserung und Sicherung

(1) Sind in einer Entscheidung mehrere freiheitsentziehende Maßregeln angeordnet, so be-
stimmt das Gericht die Reihenfolge der Vollstreckung (§ 72 Abs. 3 Satz 1 StGB). Vor dem
Ende des Vollzuges einer Maßregel veranlasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig die
Prüfung, ob der Zweck der nächsten Maßregel deren Vollstreckung noch erfordert (§ 72 
Abs. 3 Satz 2 StGB).

(2) Sind in mehreren Entscheidungen freiheitsentziehende Maßregeln angeordnet und kön-
nen sich vor dem Beginn ihrer Vollstreckung die beteiligten Vollstreckungsbehörden nicht
über die Reihenfolge der zu vollstreckenden Maßregeln einigen, so ist § 43 Abs. 7 entspre-
chend anzuwenden. Dabei gilt die Sicherungsverwahrung als die schwerste Maßregel; es
folgen der Reihenfolge nach die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und
die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Bei Maßregeln ungleicher Art bestimmt die
Vollstreckungsbehörde die Reihenfolge nach pflichtgemäßem Ermessen. Maßgebend ist,
wie bei der Persönlichkeit der verurteilten Person unter Berücksichtigung der Urteilsgründe
der Zweck aller Maßnahmen am besten erreicht werden kann. Wenn nicht überwiegende
Gründe entgegenstehen, werden in diesen Fällen die Unterbringung in einer Entziehungs -
anstalt vor anderen Maßregeln und die Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken -
haus vor der Sicherungsverwahrung vollstreckt. Die Vollstreckungsbehörde kann auch die
Vollstreckung einer Maßregel zum Zwecke der Vollstreckung einer anderen Maßregel unter-
brechen, wenn sie dies nach pflichtgemäßem Ermessen für angebracht hält.

(3) Wenn neben vorweg zu vollziehenden Maßregeln gleicher Art nach § 63 StGB auch
Freiheitsstrafen verhängt wurden, unterbricht die Vollstreckungsbehörde den Maßregel -
vollzug, wenn die Hälfte der daneben verhängten Freiheitsstrafe verbüßt wäre.
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(4) Bei mehrfach angeordneter Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf nur die zu-
letzt rechtskräftig gewordene Anordnung der Maßregel vollstreckt werden (§ 67f StGB).

§ 54a

Führungsaufsicht

(1) Entscheidungen, in denen die Führungsaufsicht angeordnet ist (§ 68 StGB) oder die
ihren Eintritt kraft Gesetzes zur Folge haben (§§ 67b bis 67d, 68f StGB), teilt die Voll -
streckungsbehörde der zuständigen Aufsichtsstelle mit.

(2) In den Fällen der §§ 68f und 67d Abs. 3 und 4 StGB veranlasst die Vollstreckungs -
behörde, dass die Akten drei Monate vor der Entlassung der verurteilten Person dem
Gericht vorgelegt werden, damit die Entscheidungen nach § 68f Abs. 2 oder nach den 
§§ 68a bis 68c StGB alsbald getroffen werden können. Abschriften ihrer Stellungnahme
übersendet die Vollstreckungsbehörde unter Beifügung von Abschriften des Urteils und
einer bereits vorliegenden Stellungnahme der Justizvollzugsanstalt der Führungsaufsichts -
stelle des voraussichtlichen Wohnorts der verurteilten Person; ist der künftige Wohnsitz un-
gewiss, so unterrichtet sie die nach § 463a Abs. 5 Satz 2 StPO voraussichtlich zuständige
Führungsaufsichtsstelle. Die Vollstreckungsbehörde teilt die Entscheidung des Gerichts der
Führungsaufsichtsstelle mit, die nach Satz 2 benachrichtigt worden war. In den Fällen des 
§ 67c Abs. 1 und 2 sowie des § 67d Abs. 2, 5 und 6 StGB wirkt die Vollstreckungsbehörde
darauf hin, dass die Entscheidungen nach den §§ 68a bis 68c StGB so rechtzeitig getrof-
fen werden können, dass die Führungsaufsicht vorbereitet werden kann.

(3) Die Vollstreckungsbehörde übersendet der Aufsichtsstelle in allen Fällen der Führungs -
aufsicht je zwei Abschriften der der Führungsaufsicht zugrunde liegenden Unterlagen (z. B.
Gutachten über den körperlichen und geistigen Zustand der verurteilten Person, Berichte
der Gerichtshilfe, der Bewährungshilfe oder von Jugend- oder Sozialbehörden).

(4) Die Vollstreckungsbehörde teilt die von ihr nach den §§ 68c bis 68g StGB berechnete
Dauer der Führungsaufsicht sowie deren Beginn und Ende der Aufsichtsstelle mit.

(5) Wird eine verurteilte Person, die unter Führungsaufsicht steht, auf behördliche
Anordnung in einer Anstalt verwahrt (§ 68c Abs. 4 Satz 2 StGB), so teilt die Behörde, wel-
che die Verwahrung vollzieht, Beginn und Ende der Verwahrung der Behörde mit, welche die
Führungsaufsicht vollstreckt.

§ 55

Berufsverbot

(1) Die Zeit des Berufsverbots ist nach § 70 Abs. 4, § 70a Abs. 3 und § 70b Abs. 3 StGB
zu berechnen. Die Zeit des Berufsverbots und die Erklärung über die Erledigung des
Berufsverbots durch das Gericht (§ 70b Abs. 5 StGB) sind der für die Berufs- und Gewerbe -
ausübung zuständigen Behörde jeweils mitzuteilen.
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(2) Die Vollstreckungsbehörde kann auf Antrag der verurteilten Person oder mit ihrer
Einwilligung das Berufsverbot aussetzen, wenn hierdurch für die verurteilte Person oder ihre
Angehörigen eine erhebliche, außerhalb des Zwecks des Verbots liegende Härte vermieden
oder einem öffentlichen Interesse an der vorübergehenden weiteren Berufsausübung
Rechnung getragen werden kann (vergleiche § 456c Abs. 2 StPO). Die Aussetzung kann an
die Leistung einer Sicherheit oder an andere Bedingungen geknüpft werden und darf zu-
sammen mit einem etwa bereits gerichtlich angeordneten Aufschub sechs Monate nicht
übersteigen. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Vor einer Aussetzung nach Absatz 2 soll die Vollstreckungsbehörde die zuständigen
Verwaltungsbehörden und berufsständischen Organisationen hören.

§ 56

Entziehung der Fahrerlaubnis und Einziehung des Führerscheins

(1) Ein nach § 69 Abs. 3 Satz 2, § 71 Abs. 2 StGB eingezogener Führerschein wird der
Behörde übersandt, die für die Erteilung der Fahrerlaubnis am Wohnsitz der verurteilten
Person zuständig ist. Hat diese im räumlichen Geltungsbereich der StPO keinen Wohnsitz,
so wird der Führerschein zu den Strafakten genommen. Ist der Führerschein von einer
Dienststelle der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes oder der Polizei ausgestellt wor-
den, so wird er der Stelle übersandt, die nach Nummer 45 Abs. 4 der Anordnung über
Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) Nachricht erhält. Der Führerschein ist in jedem Fall
durch Einschneiden unbrauchbar zu machen. Bei der Übersendung des Führerscheins ist
der Behörde der nach § 69a Abs. 5 und 6 StGB zu berechnende Zeitraum der Sperre mit-
zuteilen.

(2) Wurde eine ausländische Fahrerlaubnis entzogen, die von einer Behörde eines Mitglied -
staates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum erteilt worden ist, und hat die Inhaberin oder der Inhaber
ihren oder seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland, so wird der Führerschein mit den nach
der MiStra zu übermittelnden Daten dem Kraftfahrt-Bundesamt zur Weiterleitung an die aus-
stellende Behörde übersandt (§ 69b Abs. 2 Satz 1 StGB). Bei der Entziehung sonstiger aus-
ländischer Fahrerlaubnisse werden die Entziehung und die Sperre in dem Führerschein ver-
merkt (§ 69b Abs. 2 Satz 2 StGB). Der verurteilten Person ist mitzuteilen, dass ein Kraft -
fahrzeug erst dann auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geführt werden darf,
wenn die deutsche Verwaltungsbehörde auf ihren Antrag die Erlaubnis dazu erteilt. Befindet
der Führerschein sich noch nicht in behördlichem Gewahrsam, so wird er für die Eintragung
des Vermerks beschlagnahmt, wenn die verurteilte Person die Vorlage verweigert (§ 463b
Abs. 2 StPO). Ist die Eintragung des Vermerks wegen der Beschaffenheit des Führerscheins
nicht möglich, so ist der verurteilten Person der Inhalt des Vermerks schriftlich mitzuteilen.

(3) Wird der Führerschein bei der verurteilten Person nicht vorgefunden, gilt § 62.
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Abschnitt 5

Vollstreckung anderer Rechtsfolgen

Unterabschnitt 1

Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten.
Bekanntgabe des Urteils. Fahrverbot

§ 57

Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten

Die Vollstreckung von Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, richtet sich nach
der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung (EBAO).

§ 58 (aufgehoben)

§ 59

Bekanntgabe des Urteils

(1) Ist die öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung angeordnet, so stellt die Voll -
streckungsbehörde der berechtigten Person eine Ausfertigung des erkennenden Teils der
Entscheidung auf Kosten der verurteilten Person zu (§§ 463c, 464a StPO). Namen von
Verurteilten, auf die sich die Veröffentlichungsbefugnis nicht bezieht, werden in der Ausferti -
gung ausgelassen.

(2) Verlangt die berechtigte Person die Bekanntmachung (§ 463c Abs. 2 StPO), vollzieht die
Vollstreckungsbehörde die Anordnung der Bekanntmachung in der durch die Entscheidung
bestimmten Art. Die Kosten der Bekanntmachung sind Verfahrenskosten (§ 464a StPO).

§ 59a

Fahrverbot

(1) Ist ein Fahrverbot ausgesprochen worden, so wird ein von einer deutschen Behörde er-
teilter Führerschein für die Dauer des Fahrverbots bei den Strafakten oder, falls ein Voll -
streckungsheft angelegt wird, bei diesem verwahrt (vergleiche § 44 Abs. 2 Satz 2 StGB).
Eine andere Art der Aufbewahrung kann angeordnet werden.

(2) Sofern die verurteilte Person nicht erklärt hat, dass sie den Führerschein abholen werde,
wird dieser ihr so rechtzeitig durch eingeschriebenen Brief zugesandt, dass er am letzten
Tag der Verbotsfrist (vergleiche Absatz 5 sowie § 44 Abs. 3, § 51 Abs. 5 StGB) bei ihr ein-
trifft. Der verurteilten Person wird bei der Rückgabe mitgeteilt, zu welchem Zeitpunkt ein
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Fahrverbot endet. Ist der Führerschein von einer Dienststelle der Bundeswehr erteilt worden,
wird er der oder dem Disziplinarvorgesetzten der verurteilten Person so rechtzeitig vor
Ablauf der Verbotsfrist übersandt, dass er ihr am letzten Tage der Verbotsfrist, der in dem
Übersendungsschreiben anzugeben ist, ausgehändigt werden kann.

(3) Ist der Führerschein von einer Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts -
raum ausgestellt worden und hat die Inhaberin oder der Inhaber ihren oder seinen ordentli-
chen Wohnsitz im Inland, so gilt Absatz 1 entsprechend. Ist gegen die Inhaberin oder den
Inhaber eines sonstigen ausländischen Führerscheins ein Fahrverbot ausgesprochen wor-
den, so werden das Fahrverbot und seine Dauer in dem Führerschein vermerkt (vergleiche
§ 44 Abs. 2 Satz 4 StGB). § 56 Abs. 2 Satz 5 gilt entsprechend.

(4) Befindet sich der Führerschein noch nicht in behördlichem Gewahrsam, so fordert die
Vollstreckungsbehörde die verurteilte Person zur Herausgabe auf und belehrt sie über den
Beginn des Fahrverbots, wenn sich aus den Akten ergibt, dass die vorgeschriebene Beleh -
rung (§§ 268c, 409 StPO) unterblieben ist. Gibt die verurteilte Person den Führerschein nicht
freiwillig heraus, so ordnet die Vollstreckungsbehörde die Beschlagnahme an (§ 463b 
Abs. 1 und 2 StPO). Wird der Führerschein nicht vorgefunden, so ist nach § 463b Abs. 3
StPO zu verfahren.

(5) Für die Berechnung der Dauer des Fahrverbots (§ 44 Abs. 3, § 51 Abs. 5 StGB) gelten
die Vorschriften des § 37 Abs. 2, 4 und 5, des § 39 Abs. 4 und des § 40 Abs. 1 sinngemäß.
Die Verbotsfrist beginnt mit Eingang des Führerscheins bei der zuständigen Vollstreckungs -
behörde, nicht jedoch vor Rechtskraft der Entscheidung. Gelangt der Führerschein zur
Vollstreckung des Fahrverbots zunächst in den Gewahrsam einer anderen Stelle, die mit der
Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, aufgrund derer ein
Fahrverbot verhängt werden kann, oder mit der Vollstreckung von Fahrverboten befasst ist,
wird die Verwahrzeit in die Verbotszeit eingerechnet. Ist der verurteilten Person ein in Absatz 2
Satz 3 bezeichneter Führerschein von der oder dem Vorgesetzten zur Weiterleitung an die
Vollstreckungsbehörde abgenommen worden, so wird die Zeit zwischen der Abnahme des
Führerscheins und seinem Zugang bei der Vollstreckungsbehörde in die Verbotsfrist einge-
rechnet.
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Unterabschnitt 2

Verfall. Einziehung. Unbrauchbarmachung. Vernichtung

Teil A

Allgemeine Bestimmungen

§ 60

Rechtserwerb bei Verfall und Einziehung

Mit der Rechtskraft der Entscheidung geht das Eigentum an den verfallenen oder eingezo-
genen Sachen auf das Land (Justizfiskus) über, dessen Gericht im ersten Rechtszug ent-
schieden hat. Dies gilt auch dann, wenn im ersten Rechtszug in Ausübung der Gerichts -
barkeit des Bundes entschieden worden ist. Hat das Gericht den Verfall oder die Einziehung
zugunsten des Bundes angeordnet, so wird die Bundesrepublik Deutschland (Justizfiskus)
Eigentümer. Rechte Dritter bleiben bestehen (§ 73e Abs. 1 Satz 2, § 74e Abs. 2 Satz 1
StGB), sofern nicht das Gericht das Erlöschen angeordnet hat (§ 74e Abs. 2 Satz 2 und 3
StGB). Sind Rechte verfallen oder eingezogen, so gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 61

Wegnahme von Gegenständen

(1) Sachen, auf deren Verfall, Einziehung oder Unbrauchbarmachung erkannt ist und die
sich noch nicht im amtlichen Gewahrsam befinden, nimmt die Vollstreckungsbehörde als-
bald nach Rechtskraft der Entscheidung in Besitz. Haben die verurteilte Person, die Verfalls-
oder die Einziehungsbeteiligten (§ 431 Abs. 1 Satz 1 und § 442 StPO), die nach der Ent -
scheidung zur Herausgabe verpflichtet sind, die Sache nicht herausgegeben, so beauftragt
die Vollstreckungsbehörde die Vollziehungsbeamtin oder den Vollziehungsbeamten mit der
Wegnahme (vergleiche § 459g Abs. 1 StPO).

(2) Der Auftrag wird schriftlich erteilt; er muss die verurteilte Person, die Verfalls- oder die
Einziehungsbeteiligten sowie die wegzunehmende Sache möglichst genau bezeichnen. Der
Auftrag soll ferner angeben, ob die Sache verwahrt oder wem sie übergeben werden soll.
Die Vollstreckungsbehörde kann die Vollziehungsbeamtin oder den Vollziehungsbeamten er-
suchen, ihr rechtzeitig den in Aussicht genommenen Zeitpunkt der Wegnahme nach Tag und
Stunde mitzuteilen.

(3) Ist die Sache im Gewahrsam der Verfalls- oder Einziehungsbeteiligten und verweigern
diese die Herausgabe mit der Begründung, dass sie an ihr ein Recht zum Besitz haben, so
kann gegen sie auf Grund der Entscheidung nur vollstreckt werden, wenn in ihr das
Erlöschen des Rechtes angeordnet worden ist (§ 74e Abs. 2 StGB). Ob der Anspruch auf
Herausgabe gegen die Verfalls- oder Einziehungsbeteiligten im Wege der Klage geltend ge-
macht werden soll, entscheidet die oberste Justizbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.
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(4) Ist die Sache nicht im Gewahrsam der verurteilte Person, der Verfalls- oder Einzie -
hungsbeteiligten, so wird die Gewahrsamsinhaberin oder Gewahrsamsinhaber zur Heraus -
gabe aufgefordert. Verweigert sie die Herausgabe, so kann gegen sie nicht schon auf Grund
der Entscheidung vollstreckt werden. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Sind Rechte verfallen oder eingezogen, so bedarf es einer Pfändung und Überweisung
nicht (§ 73e Abs. 1, § 74e Abs. 1 StGB). Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 62

Eidesstattliche Versicherung. Wertersatz

(1) Wird die Sache bei der verurteilten Person oder bei der oder dem Verfalls- oder Ein -
ziehungsbeteiligten nicht vorgefunden, so sollen diese Personen zur Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung über den Verbleib angehalten werden (vergleiche § 459g Abs. 1
StPO). Davon ist in der Regel abzusehen, sofern die eidesstattliche Versicherung wesentli-
chen Feststellungen der Entscheidung widersprechen würde.

(2) Ist die Anordnung des Verfalls oder der Einziehung eines Gegenstandes deshalb nicht
ausführbar oder unzureichend, weil der Gegenstand nicht mehr vorhanden, verwertet oder
mit dem Recht einer dritten Person belastet ist oder weil nach der Anordnung sonst eine der
in den §§ 73a oder 74c StGB bezeichneten Voraussetzungen eingetreten oder bekannt ge-
worden ist, so veranlasst die Vollstreckungsbehörde die Prüfung, ob der Verfall oder die
Einziehung des Wertersatzes nachträglich angeordnet werden soll (§ 76 StGB).

§ 63

Verwertung. Unbrauchbarmachung. Vernichtung. Überwachung von
Anweisungen bei Einziehungsvorbehalt

(1) Verfallene oder eingezogene Gegenstände werden verwertet, sofern nichts anderes be-
stimmt ist (§§ 65, 66, 67, 67a, 69 ff.). Sind sie wertlos, unverwertbar, gemeingefährlich oder
in gesetzwidrigem Zustand, so werden sie in der Regel vernichtet.

(2) Die Verwertung geschieht, sofern in den §§ 69 bis 86 nichts anderes bestimmt ist, durch
öffentiche Versteigerung. Erscheint diese nicht ausführbar oder unzweckmäßig, so werden
die Gegenstände freihändig verkauft. Sind sie gesetzlich vom freien Verkehr ausgeschlos-
sen, so dürfen sie nicht öffentlich versteigert werden; sie sind, sofern nicht eine andere Art
der Verwertung vorgeschrieben ist, nur Personen oder Stellen zum Kauf anzubieten, die
Gegenstände dieser Art erwerben dürfen.

(3) Gegenstände, deren Unbrauchbarmachung gerichtlich angeordnet ist, werden der oder
dem Berechtigten zurückgegeben, nachdem sie nach Maßgabe der Entscheidung ihrer ge-
fährdenden Form entkleidet oder unschädlich gemacht worden sind. Ist dies nicht möglich,
so werden sie vernichtet.
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(4) Gegenstände, deren Vernichtung angeordnet ist, werden durch die Maßnahmen ver-
nichtet, die nach pflichtgemäßem Ermessen der Vollstreckungsbehörde zweckmäßig er-
scheinen.

(5) Bei der Vernichtung gemeingefährlicher Gegenstände nimmt die Vollstreckungsbehörde,
soweit erforderlich, die Hilfe der Polizei oder der zuständigen Verwaltungsbehörde in
Anspruch.

(6) Vor der Verwertung, Unbrauchbarmachung oder Vernichtung verbrauchssteuerpflichti-
ger Erzeugnisse oder von Waren, die Zollgut sind, ist das Hauptzollamt zu hören.

(7) Ordnet das Gericht unter Einziehungsvorbehalt weniger einschneidende Maßnahmen
an, so überwacht die Vollstreckungsbehörde die Befolgung und veranlasst die Prüfung, wel-
che Entscheidung nach § 74b Abs. 2 StGB zu treffen ist.

§ 64

Veräußerung verfallener oder eingezogener Gegenstände

(1) Mit der öffentlichen Versteigerung und in der Regel auch mit dem freihändigen Verkauf
beauftragt die Vollstreckungsbehörde eine Gerichtsvollzieherin oder einen Gerichtsvoll -
zieher. In geeigneten Fällen kann mit dem freihändigen Verkauf auch eine gewerbetreibende
Person beauftragt werden. Der Auftrag muss schriftlich erteilt werden und die Personen be-
zeichnen, an die der Gegenstand nicht veräußert werden darf (Absatz 5). Die Vollstreckungs -
behörde kann eine Verwertung verfallener oder eingezogener Gegenstände auch selbst über
eine Internetauktionsplattform durchführen.

Die öffentliche Versteigerung und der freihändige Verkauf richten sich nach der
Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher.

(2) Erscheint eine Veräußerung am Sitze der Vollstreckungsbehörde aus besonderen
Gründen nicht möglich oder unzweckmäßig, so kann die Vollstreckungsbehörde anordnen,
dass die Veräußerung an einem anderen Ort versucht wird.

(3) Ist der Verderb oder eine wesentliche Wertminderung des Gegenstandes zu besorgen
oder ist seine Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung mit Kosten oder Schwierigkeiten ver-
bunden, so sorgt die Vollstreckungsbehörde für beschleunigte Verwertung.

(4) Bei freihändigem Verkauf von Gegenständen des täglichen Bedarfs sollen gemeinnüt-
zige Stellen und Bedürftige vorzugsweise berücksichtigt werden.

(5) An Täterinnen oder Täter sowie Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der Straftat dürfen
Gegenstände nur ausnahmsweise und nur mit Einwilligung der obersten Justizbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle veräußert werden.

(6) Der freihändige Verkauf an Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
oder andere Justizbedienstete (einschließlich des Strafvollzugs) sowie an Ermittlungsper -
sonen der Staatsanwaltschaft (§ 152 GVG) ist nicht zulässig.

(7) Der bei der Veräußerung erzielte Erlös ist an die zuständige Kasse abzuführen.
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§ 65

Mitwirkung anderer Behörden und Stellen bei der Veräußerung

(1) Werden Gegenstände, die in einem Zoll-, Verbrauchssteuer-, Monopol- und Devisen -
strafverfahren oder in einem Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen Ein- und Ausfuhr -
verbote gerichtlich eingezogen worden sind, durch eine Stelle der Bundesfinanzverwaltung
verwahrt, so werden sie im Benehmen mit der Vollstreckungsbehörde durch das Hauptzoll -
amt verwertet. Der Erlös ist an die zuständige Kasse abzuführen. Das Hauptzollamt ist be-
rechtigt, von dem Erlös diejenigen baren Auslagen abzusetzen, die durch die Beschlag -
nahme, Aufbewahrung und Verwertung der Gegenstände entstanden sind. Abzugsfähig sind
auch Abgaben, die nach § 76 der Abgabenordnung (AO) aus dem Erlös zu decken sind.
Über den Erlös und die Abzüge rechnet das Hauptzollamt mit der Vollstreckungsbehörde ab.
Im Übrigen wird auf den Erlass des Bundesministers der Finanzen vom 9. 2. 1955 – III A/4 -
H 2131 - 3/55 – und die hierzu etwa ergangenen Ergänzungsbestimmungen der obersten
Justizbehörden verwiesen.

(2) Sollen Gegenstände veräußert werden, in deren Verwertung eine andere Behörde oder
Stelle besonders erfahren ist, so empfiehlt es sich, diese um Auskunft zu bitten oder ihr die
Verwertung zu übertragen; hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Erlös nach Abzug der
baren Auslagen der Verwertung (Reinerlös) an die zuständige Kasse abzuführen ist.

§ 66

Verwendung für Zwecke der Justizverwaltung und ähnliche Zwecke

(1) Verfallene oder eingezogene Sachen, die sich zur Verwendung für Zwecke der Justiz -
verwaltung (einschließlich des Strafvollzuges), der Bewährungshilfe, der Strafentlassenen -
fürsorge oder der Polizei im Rahmen der Strafverfolgung eignen, sind zunächst nicht zu ver-
werten. Sie werden in ein Verzeichnis aufgenommen und dort nach Größe, Beschaffenheit
und dem Zustand ihrer Erhaltung kurz beschrieben. Die Vollstreckungsbehörde legt das
Verzeichnis von Zeit zu Zeit mit einem Verwendungsvorschlag der Generalstaatsanwältin
oder dem Generalstaatsanwalt vor; diese oder dieser entscheidet über die Verwendung im
Benehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts und der
höheren Vollzugsbehörde. Weist die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt
verfallene oder eingezogene Sachen der Polizeiverwaltung zur dauernden Nutzung zu, so
sind die landesrechtlichen Haushaltsvorschriften zu beachten und den obersten Behörden
der Innenverwaltung und der Justizverwaltung je eine Mehrfertigung der Zuweisungsver -
fügung zu übersenden. Hat das Gericht die Sachen zugunsten des Bundes eingezogen, so
ist entsprechend § 70 Abs. 4 Satz 2 zu verfahren.

(2) In das Verzeichnis sind insbesondere aufzunehmen: allgemein genehmigte und zugelas-
sene Funk- und Funkempfangsanlagen sowie andere Geräte der Informations- und
Kommunikationstechnik, Werkzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Materialien, Kleidungs -
stücke aller Art, ferner Geräte zum Messen oder Wiegen, die sich nach Ansicht der Eich -
behörde zur Wiederverwertung eignen. Gegenstände, deren geringer Gebrauchswert die
Verwendung nicht lohnen würde, werden nicht aufgenommen.
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(3) Für die Verwendung von Waffen, Funkanlagen und Kraftfahrzeugen für Zwecke der
Justizverwaltung gelten § 70 Abs. 1, §§ 72 und 73.

§ 67

Abgabe als Forschungs- und Lehrmittel

(1) Verfallene oder eingezogene Gegenstände, die zur Begehung einer rechtswidrigen Tat
bestimmt gewesen, gebraucht oder durch sie hervorgebracht worden sind, werden dem
Landeskriminalamt, der ihm entsprechenden Behörde oder dem Bundeskriminalamt ange-
boten und auf deren Ersuchen überlassen, wenn sie für kriminalwissenschaftliche For -
schungs- oder Lehrzwecke von Bedeutung sind. Dasselbe gilt nach Möglichkeit, wenn eine
dieser Behörden von sich aus um die Überlassung bestimmter Gegenstände ersucht.

(2) Die Überlassung geschieht leihweise und mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die
Vollstreckungsbehörde die Gegenstände aus wichtigen Gründen jederzeit zurückverlangen
kann.

(3) Gegenstände von erheblichem Wert dürfen den in Absatz 1 bezeichneten Behörden nur
mit Genehmigung der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts angeboten
oder überlassen werden.

§ 67a

Verwendung für karitative oder humanitäre Zwecke

(1) Gegenstände, die in einem Verfahren wegen Straftaten nach einem Gesetz zum Schutz
des geistigen Eigentums (Urheberrechtsgesetz, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
Warenzeichengesetz, Geschmacksmustergesetz, Halbleiterschutzgesetz, Sortenschutz -
gesetz) eingezogen worden sind und die sich zur Verwendung für karitative oder humanitäre
Zwecke eignen, sollen an entsprechende Verbände oder Einrichtungen unentgeltlich abge-
geben werden, sofern dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist.

(2) Die endgültige Abgabe darf erst erfolgen, wenn der durch die Rechtsverletzung verur-
sachte Zustand der Gegenstände beseitigt worden ist und die durch die Abgabe verur-
sachten Gesamtkosten von der Empfängerin oder vom Empfänger getragen werden. Mit der
Beseitigung der Schutzrechtsverletzung kann die Empfängerin oder der Empfänger beauf-
tragt werde. Die ordnungsgemäße Beseitigung wird durch die Vollstreckungsbehörde über-
prüft.

(3) Für Gegenstände von erheblichem Wert gilt § 67 Abs. 3 entsprechend.

415



§ 68

Absehen von der Verwertung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung

(1) Ist damit zu rechnen, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet oder das
Nachverfahren (§ 439 StPO) beantragt wird, so sieht die Vollstreckungsbehörde von den in
§ 63 bezeichneten Maßnahmen einstweilen ab. Dasselbe gilt, wenn die betroffene Person
um Freigabe des eingezogenen Gegenstandes im Gnadenwege gebeten hat und wichtige
Gnadengründe vorliegen.

(2) Macht eine andere als die verurteilte Person geltend, dass sie ein Recht an dem
Gegenstand habe, dessen Erlöschen nicht angeordnet worden ist, so entscheidet über die
Verwertung die oberste Justizbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

§ 68a

Entschädigung

Beansprucht jemand nach § 74f StGB eine Entschädigung und ist eine gerichtliche
Entscheidung nach § 436 Abs. 3 StPO nicht ergangen, so entscheidet die oberste
Justizbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Ist der Gegenstand noch nicht verwertet,
so entscheidet sie auch über die Verwertung.

Teil B

Verwendung bestimmter Gegenstände

§ 69

Jagdwaffen, Jagd- und Forstgeräte, Wild und Hunde

(1) Jagdwaffen, Jagdmunition und Jagdgeräte sind, wenn sie den gesetzlichen Vorschriften
entsprechen, der obersten Jagdbehörde des Landes oder einer anderen von der obersten
Justizbehörde benannten Stelle anzuzeigen. Diese bestimmt, an welche Stelle die
Gegenstände zur Verwertung abzuliefern sind. Die Vollstreckungsbehörde übersendet die-
ser Stelle die Gegenstände. Übersendet sie Jagdwaffen, so weist sie darauf hin, dass bei
ihrer Veräußerung der Reinerlös (§ 65 Abs. 2) an die zuständige Kasse abzuführen ist.

(2) Mit vorschriftswidrigen Jagdwaffen und Jagdgeräten wird nach § 70 verfahren.

(3) Brauchbare Werkzeuge, die in Strafverfahren wegen Holz- oder Forstdiebstahls einge-
zogen worden sind, werden der obersten Forstbehörde des Landes oder einer anderen von
der obersten Justizbehörde des Landes benannten Stelle angezeigt, sofern sie nicht für die
in § 66 Abs. 1 bezeichneten Zwecke verwendet werden können. Die nach Satz 1 zuständige
Stelle bestimmt, an wen die Werkzeuge abzuliefern sind. Die Vollstreckungsbehörde über-
sendet sie dieser Stelle zur Verwertung.
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(4) Gefangenes oder erlegtes Wild und Teile davon sowie Hunde werden nach den allge-
meinen Vorschriften verwertet.

§ 70

Andere Waffen und verbotene Gegenstände

(1) Schusswaffen und Munition, die nicht unter § 69 Abs. 1 fallen, andere Waffen und ver-
botene Gegenstände im Sinne des Waffenrechts sind dem Regierungspräsidium oder der
entsprechenden Behörde oder einer anderen von der obersten Justizbehörde benannten
Stelle zu übersenden. In der Regel werden sie von Fall zu Fall übersandt. Vollstreckungs -
behörden, die häufiger Waffen zu übersenden haben, sollen mit der zuständigen Verwal -
tungsbehörde Sammelsendungen vereinbaren. Soweit Waffen für Zwecke der Justizverwal -
tung (einschließlich des Strafvollzugs) benötigt werden, ist nach § 66 Abs. 1 zu verfahren.

(2) Vorschriftswidrige und zur Begehung rechtswidriger Taten abgeänderte Jagdwaffen
sowie andere Schusswaffen und verbotene Gegenstände im Sinne des Waffenrechts, an
denen ein kriminalpolizeiliches Interesse besteht, werden dem Bundeskriminalamt auf sein
Ersuchen über das Landeskriminalamt oder die ihm entsprechende Behörde übersandt.
Vorschriftswidrige Jagdwaffen und Jagdgeräte, die für verfallen erklärt oder eingezogen
worden sind und an denen kein kriminalpolizeiliches Interesse besteht, werden derjenigen
Stelle übersandt, welche die oberste Jagdbehörde oder oberste Justizbehörde des Landes
benennt.

(3) Bei der Übersendung sind durch eine an der Waffe oder Vorrichtung zu befestigende
Karte besonders zu kennzeichnen:

1. Handfeuerwaffen, deren Läufe oder Verschlüsse nicht mit dem vorgeschriebenen oder
zugelassenen Prüfzeichen versehen sind; Schusswaffen, die nicht den Namen, die Firma
oder ein eingetragenes Warenzeichen inländischer Waffenhersteller oder -händler und
eine fortlaufende Nummer tragen;

2. Schusswaffen, die über den für Jagd- und Sportzweck allgemein üblichen Umfang hin-
aus zusammengeklappt, zusammengeschoben, verkürzt oder schnell zerlegt werden
können;

3. Schusswaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäu-
schen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind;

4. Vorrichtungen, die zum Anleuchten und Anstrahlen des Zieles dienen und für Schuss -
waffen bestimmt sind.

In dem Übersendungsschreiben ist auf diese Waffen und Vorrichtungen besonders hinzu-
weisen.

(4) Hat das Gericht eines Landes Waffen zugunsten des Bundes eingezogen, so finden die
Absätze 1 bis 3 keine Anwendung. In diesem Fall stellt die Vollstreckungsbehörde die ein-
gezogenen Waffen dem Bundesministerium der Justiz über die oberste Justizbehörde des
Landes zur Verfügung.
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§ 71

Fischereigeräte

(1) Ordnungsmäßige Fanggeräte werden der obersten Landesfischereibehörde oder der
von der obersten Justizbehörde bestimmten Stelle angezeigt und der von dieser genannten
Fischereiorganisation zur Verfügung gestellt. Diese verkauft die Geräte an fischfangberech-
tigte Mitglieder und führt den Reinerlös (§ 65 Abs. 2) an die zuständige Kasse ab. Hierauf
weist die Vollstreckungsbehörde bei der Übersendung hin. Wird keine Fischereiorganisation
benannt oder die Übernahme von Geräten abgelehnt, so werden die Geräte nach den all-
gemeinen Vorschriften (§§ 63 bis 68) verwertet; sie dürfen jedoch nur an Personen veräußert
werden, die zur Ausübung des Fischfangs berechtigt sind.

(2) Mit Fanggeräten, die nach der gerichtlichen Entscheidung nicht ordnungsgemäß sind, ist
nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 zu verfahren, wenn und soweit sie für andere Fanggeräte oder
andere Fischarten verwendet werden können. Ist eine solche Verwertung ausgeschlossen
oder wird keine Fischereiorganisation benannt oder lehnt die Fischereiorganisation die Über-
nahme ab, so werden die Geräte nach den allgemeinen Vorschriften verwertet, nachdem die
nicht ordnungsmäßigen Teile entfernt worden sind. Die Verwertung von Geräten oder Gerä -
teteilen, die nach ihrer Beschaffenheit für die Fischerei in keinem Falle verwendet werden
dürfen, ist unzulässig.

(3) Hat die Vollstreckungsbehörde Zweifel, ob ein Fanggerät als ordnungsgemäß anzusehen
ist oder ob es ganz oder teilweise für andere Fanggeräte oder andere Fischarten verwendet
werden kann, so holt sie eine Auskunft der von der obersten Justizbehörde nach Absatz 1
bezeichneten oder einer anderen geeigneten Stelle ein.

(4) Fanggeräte oder einzelne Teile, deren Verwertung unzulässig, unzweckmäßig oder nicht
ausführbar ist, ferner schädliche oder explosive Stoffe (z. B. giftige Köder, Sprengpatronen
oder sonstige Sprengmittel) werden vernichtet, sofern sie sich nicht für Zwecke der Justiz -
verwaltung, für kriminalwissenschaftliche Forschung oder für Lehrzwecke eignen oder
wegen ihres kulturhistorischen Wertes als Museumsstücke in Betracht kommen.

§ 72

Funkanlagen

(1) Allgemein genehmigte und zugelassene Funk- und Funkempfangsanlagen werden nach
den allgemeinen Vorschriften (§§ 63 ff.) verwertet, sofern nicht die oberste Justizbehörde
etwas anderes bestimmt hat.

(2) Alle nicht in Absatz 1 bestimmten Funkanlagen werden der Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post oder deren regionaler Außenstelle mit dem Ersuchen überge-
ben, im Falle eines Verkaufs den Reinerlös (§ 65 Abs. 2), andernfalls einen dem Wert ent-
sprechenden Geldbetrag an die zuständige Kasse abzuführen.
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§ 73

Kraftfahrzeuge

(1) Kraftfahrzeuge (ausgenommen Leicht- und Kleinkrafträder sowie Fahrräder mit Hilfs -
motor) sind der obersten Justizbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle unter genauer
Beschreibung des Fahrzeugs und seiner Beschaffenheit anzuzeigen. Sie dürfen erst dann
nach den allgemeinen Vorschriften verwertet werden, wenn die oberste Justizbehörde oder
die von ihr bestimmte Stelle erklärt hat, dass das Fahrzeug nicht für die in § 66 bezeichne-
ten Zwecke verwendet werden soll. § 65 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) Der Anzeige nach Absatz 1 bedarf es nicht, wenn die Kraftfahrzeuge wegen ihres Zu -
standes, ihres Alters und ihrer Beschaffenheit oder aus anderen Gründen zur Verwendung
für Zwecke der Justizverwaltung offensichtlich ungeeignet sind.

§ 74

Arzneimittel und chemische Stoffe

(1) Arzneimittel (einschließlich Tierarzneimittel) und chemische Stoffe, deren Verwertung
möglich erscheint, sind der nach Landesrecht zuständigen Behörde mit einer möglichst ge-
nauen Beschreibung anzuzeigen. Diese Behörde bestimmt eine Stelle, die zur Begutachtung
und Verwertung zugelassen und geeignet ist (z. B. Arzneimittelprüfstelle eines Chemischen
Landesuntersuchungsamtes als begutachtende sowie Krankenhausapotheke oder Kranken -
haus versorgende Apotheke als verwertende Stelle). Dort stellt die Vollstreckungsbehörde
fest, ob eine Übersendung zulässig oder welche andere Art der Übermittlung erforderlich ist.
Die Übermittlung geschieht kostenfrei.

(2) Die verwertende Stelle ist bei der Übermittlung darum zu ersuchen,

1. die Arzneimittel und chemischen Stoffe zu begutachten und entweder zu ihrem Schätz -
wert zu übernehmen oder im Auftrag der Vollstreckungsbehörde an eine zum Erwerb be-
fugte Stelle möglichst günstig zu verkaufen;

2. einen dem Schätzwert entsprechenden Geldbetrag oder den Verkaufserlös nach Abzug
der Begutachtung- und Verwertungskosten an die zuständige Kasse abzuführen oder

3. die Gegenstände zurückzusenden, falls sie auf die im Ersuchen bezeichnete Weise nicht
verwertbar sind.

(3) Arzneimittel und chemische Stoffe, die nicht verwertet werden können, sind zu vernich-
ten.

§ 74a

Radioaktive Stoffe

Radioaktive Stoffe sind dem Bundesamt für Strahlenschutz anzuzeigen.
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§ 75

Betäubungsmittel

Für Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes gilt § 74 entsprechend.

§ 76

Falschgeld

(1) Falschgeld und zur Herstellung von Falschgeld verwendetes oder bestimmtes Material
werden abgegeben,

1. an die Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main, wenn
es sich um in- und ausländische Noten oder Münzen handelt;

2. an die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, Lurgiallee 5, 60295 Frankfurt
am Main – ,wenn es sich um Schuldverschreibungen oder um Zins- oder Erneuerungs -
scheine des Deutschen Reiches, der Deutschen Reichspost, des Preußischen Staates,
der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen
Bundespost handelt.

Von der Abgabe soll abgesehen werden, wenn handelsübliches Material vorliegt, das keine
besondere Ausstattung zur Produktion von Falschgeld aufweist. Die Abgabe darf auch dann
nicht unterbleiben, wenn das falsche Stück von der zuständigen Stelle für wertlos erklärt
worden ist.

(2) Schwer versendbare Gegenstände sind der in Absatz 1 bezeichneten Stelle nur im
Einvernehmen mit ihr zu übersenden. Lehnt sie die Übernahme ab, so werden die Gegen -
stände nach den allgemeinen Vorschriften (§§ 63 bis 68) verwertet, sofern die zur Über-
nahme berechtigte Stelle einwilligt; andernfalls sind sie entweder unbrauchbar zu machen
und als Altmaterial zu verwerten oder, falls ein Erlös nicht zu erwarten ist, zu vernichten.

(3) Für die Entscheidung über die Abgabe von eingezogenem Falschgeld oder eingezoge-
nem Herstellungsmaterial als Forschungs- oder Lehrmittel sind die in Absatz 1 bezeichne-
ten Stellen zuständig. § 67 gilt insoweit nicht.

§ 77

Devisenwerte

(1) Soweit die Verwertung von Devisenwerten der Vollstreckungsbehörde obliegt, sind die
Devisenwerte der Deutschen Bundesbank anzuzeigen und im Benehmen mit dieser best-
möglich zu verwerten. Der Erlös wird nach Abzug der Verwertungskosten an die zuständige
Kasse abgeführt.

(2) Devisenwerte im Sinne des Absatzes 1 sind:

1. Ausländische Zahlungsmittel und
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2. Wertpapiere nichtdeutscher Ausstellerinnen und Aussteller sowie solche Wertpapiere
deutscher Ausstellerinnen und Aussteller, die auf eine ausländische Währung lauten oder
in ausländischer Währung zahlbar sind.

§ 78

Inländische Zahlungsmittel

(1) Inländische Zahlungsmittel (Euro oder Deutsche Mark), die noch im Kurs sind oder von
den öffentlichen Geldinstituten noch eingelöst werden, sind an die zuständige Kasse abzu-
führen; die Vollstreckungsbehörde veranlasst, dass sie vereinnahmt werden.

(2) Andere inländische Zahlungsmittel, die nicht unter § 77 Abs. 2 Nr. 1 fallen, werden nach
Möglichkeit, insbesondere bei Sammlerwert, nach den allgemeinen Vorschriften verwertet,
andernfalls einer Nutzung gemäß § 67 zugeführt oder vernichtet.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit gesetzlich etwas anderes be-
stimmt ist.

§ 79

Inländische Wertpapiere

(1) Bei Wertpapieren deutscher Ausstellerinnen oder Aussteller, die auf Euro oder Deutsche
Mark lauten und nicht in ausländischer Währung zahlbar sind, entscheidet über die Verwer -
tung die oberste Justizbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

(2) Sie werden ihr in Form eines Verzeichnisses angezeigt, das mindestens folgende Spalten
enthält:

1. Bezeichnung des Wertpapiers;

2. Nennbetrag;

3. Zins- und Erneuerungsscheine;

4. Bemerkungen.

§ 80

Messgeräte, Verpackungen und unverpackte Waren

(1) Entsprechen Messgeräte, Zusatzeinrichtungen zu Messgeräten, Fertigpackungen, Maß -
behältnisse in Flaschenform und sonstige formbeständige Behältnisse, offene Packungen,
unverpackte Backwaren, Verkaufseinheiten ohne Umhüllung oder Schankgefäße im Sinne
der §§ 2, 4, 6, 7 und 9 des Eichgesetzes, der Eichordnung und der Fertigpackungsverord -
nung nicht den gesetzlichen Vorschriften, erscheinen sie aber verwertbar, so werden sie
nach Möglichkeit in vorschriftsmäßigen Zustand gebracht, soweit vorgeschrieben, geeicht
und nach den allgemeinen Vorschriften verwertet. Soweit dies nicht möglich oder sonst un-
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tunlich ist, ist die Verwertung lediglich im Wege des freihändigen Verkaufs an fachlich ge-
eignete Hersteller- oder Instandsetzungsbetriebe und nur mit dem Hinweis zulässig, dass
die Gegenstände nur verwendet oder zur Verwendung bereitgehalten werden dürfen, wenn
sie den Vorschriften des Eichgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechen.

(2) Vorschriftswidrige Gegenstände, die als solche nicht verwertbar erscheinen oder die
nicht in einen vorschriftsmäßigen Zustand gebracht werden können oder bei denen die
dafür aufzuwendenden Kosten in keinem angemessenen Verhältnis zu dem geschätzten
Erlös stehen, werden unbrauchbar gemacht und als Altmaterial nach den allgemeinen
Vorschriften verwertet. Zulassungs-, Stempel-, Hersteller- oder Eichzeichen, deren Miss -
brauch zu besorgen ist, sind vorher zu entfernen und zu zerstören. Verwertbarer Inhalt in
Fertigpackungen, in Flaschen als Maßbehältnisse oder in sonstigen formbeständigen
Behältnissen ist vor ihrer Unbrauchbarmachung zu entnehmen und nach den für ihn gelten-
den Vorschriften zu verwerten. Wenn die Kosten der Entnahme des Inhalts den zu erwar-
tenden Erlös für seine Verwertung übersteigen und eine Verwendung für Justizzwecke (z. B.
Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Krankenhäuser) nicht möglich ist, können vor-
schriftswidrige Fertigpackungen, Flaschen als Maßbehältnisse oder sonstige formbestän-
dige Behältnisse mit brauchbarem Inhalt an ge-meinnützige Einrichtungen der öffentlich-
rechtlichen Körperschaften, Anstalten, staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Stiftungen
oder Wohlfahrtsorganisationen, die als zuverlässig bekannt sind, veräußert oder unentgelt-
lich abgegeben werden, sofern die Empfängerinnen oder Empfänger sich verpflichten, den
Inhalt der ihnen überlassenen Gegenstände nur für eigene Zwecke zu verwenden, nicht an
Dritte weiterzugeben und die Verpackungsgegenstände nach Entnahme des Inhalts zu zer-
stören. Sind größere Mengen zu veräußern oder abzugeben und ist zu besorgen, dass da-
durch das Wirtschaftsleben beeinträchtigt wird, so sind sie an mehrere Empfängerinnen
oder Empfänger – möglichst an verschiedenen Orten – zu veräußern oder abzugeben.

(3) Hat die Vollstreckungsbehörde Zweifel, ob oder inwieweit ein Gegenstand vorschrifts-
mäßig ist, so führt sie eine Stellungnahme der örtlich zuständigen Behörde oder staatlich an-
erkannten Prüfstelle (§ 11 des Eichgesetzes, §§ 47 ff. der Eichordnung) herbei.

§ 81

Schriften, Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und Darstellungen

(1) Gerichtliche Entscheidungen über die Einziehung von Schriften nach § 74d Abs. 1, 2
oder § 76a StGB sind regelmäßig alsbald nach Rechtskraft im Landeskriminalblatt bekannt
zu machen. Falls es auf Grund der festgestellten oder mutmaßlichen Verbreitung angebracht
erscheint oder falls die Beschlagnahme der Schrift im Bundeskriminalblatt veröffentlicht
worden ist, ist die Entscheidung stattdessen im Bundeskriminalblatt bekannt zu machen.
Die Bekanntmachung gilt als Vollstreckungsersuchen an die Polizeidienststellen. Eine
Bekanntmachung unterbleibt, wenn anzunehmen ist, dass keine Stücke der Schrift mehr im
Verkehr sind.
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(2) Handelt es sich um eine Gewalt darstellende, pornographische oder eine sonst jugend-
gefährdende Schrift im Sinne des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften und Medieninhalte, so ist die auf Einziehung lautende gerichtliche Entscheidung
auszugsweise im Bundeskriminalblatt bekannt zu machen, wenn die Schrift genau genug
bezeichnet werden kann. Ist die Schrift nur in wenigen Stücken oder nur in einem örtlich be-
grenzten Gebiet verbreitet worden, so genügt die Bekanntmachung im Landeskriminalblatt.
Wird in der gerichtlichen Entscheidung der Gewalt darstellende, pornographische oder
sonst jugendgefährdende Charakter der Schrift verneint und die oder der Angeklagte frei-
gesprochen oder wird die Einziehung abgelehnt, so ist nach Nummer 226 Abs. 2 Sätze 2
und 3 RiStBV zu verfahren.

(3) Von gemäß § 74d Abs. 1, 2 oder § 76a StGB eingezogenen Schriften sind, soweit ver-
fügbar, je drei Stücke dem Bundes- und dem Landeskriminalamt zu übersenden. Von
Schriften politischen Inhalts erhalten, soweit verfügbar, auch das Bundes- und das Landes -
amt für Verfassungsschutz je drei Stücke. Die Behandlung der übrigen Stücke der eingezo-
genen Schriften richtet sich nach § 63 Abs. 1 Satz 2; jedoch ist von einer Vernichtung inso-
weit abzusehen, als die Aufbewahrung einzelner Stücke aus besonderen, aktenkundig zu
machenden Gründen geboten erscheint oder die Abgabe einzelner Stücke an bestimmte
Stellen vorgeschrieben ist.

(4) Die oberste Justizbehörde kann der zur Bekämpfung Gewalt darstellender, pornogra-
phischer oder sonst jugendgefährdender Schriften eingerichteten Zentralstelle die nach
Absatz 2 der Vollstreckungsbehörde obliegenden Aufgaben übertragen. Dasselbe gilt für die
in Absatz 3 bezeichneten Aufgaben, soweit es sich um Gewalt darstellende, pornographi-
sche oder sonst jugendgefährdende Schriften handelt.

(5) Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Dar -
stellungen gleich.

§ 82

Weine

(1) Ist Wein nur deshalb eingezogen worden, weil er den Vorschriften über Kennzeichnung
und Aufmachung nicht entspricht, beantragt die Vollstreckungsbehörde entweder eine
Ausnahmegenehmigung nach § 27 Abs. 2 des Weingesetzes i. V. m. § 2 der Wein-Überwa-
chungsverordnung oder sie gibt das Erzeugnis mit der Auflage frei, dass es unter Aufsicht
der Weinkontrolle mit richtiger Bezeichnung in den Verkehr gebracht wird.

(2) Ist der Wein aus anderen Gründen eingezogen worden, so prüft die Vollstreckungs -
behörde im Benehmen mit der Stelle, die ihn beanstandet hat, wie der Wein im Rahmen des
geltenden Rechts ohne Beeinträchtigung der Marktordnung oder des Verbraucherschutzes
wirtschaftlich verwertet werden kann. Falls erforderlich, beantragt sie bei der zuständigen
Behörde eine Ausnahmegenehmigung nach § 27 Abs. 2 des Weingesetzes i. V. m. § 2 der
Wein-Überwachungsverordnung.
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(3) Soll Wein zur Verwertung vergällt werden, so geschieht dies durch Zusatz von
Lithiumchlorid in einer Menge von mindestens 0,5 g oder von Natriumchlorid in einer Menge
von mindestens 2 g auf einen Liter Flüssigkeit. Auf Vorschlag der zuständigen Lebensmittel -
überwachungsbehörde kann eine größere Menge, ein anderes Vergällungsmittel verwendet
oder ein Lebensmittelfarbstoff zugesetzt werden. Die Vollstreckungsbehörde oder die von
ihr ersuchte Behörde überwacht die Vergällung.

(4) Nach der Vergällung ist die Umschließung des Weines durch amtliche Verschlüsse zu si-
chern, bevor er der Erwerberin oder dem Erwerber übergeben wird. Die Verschlüsse können
auch durch die Polizei oder die Weinkontrolle angelegt werden. Die Erwerberin oder der
Erwerber muss sich als Inhaberin oder Inhaber einer gewerblichen Verschlussbrennerei aus-
weisen und durch schriftliche Erklärung verpflichten,

1. die Verschlüsse bis zur Freigabe des Weines durch die Zollaufsichtsbeamtinnen oder 
-beamten unverletzt zu erhalten;

2. den Eingang des Weines binnen 24 Stunden der Zollstelle unter Angabe der Art und
Menge schriftlich zu melden;

3. die übernommene Menge restlos in ihrer oder seiner gewerblichen Verschlussbrennerei
zu Branntwein zu verarbeiten und diesen an die Bundesmonopolverwaltung für Brannt -
wein abzuliefern, wenn er aus anderen als den in § 37 des Gesetzes über das Brannt -
weinmonopol genannten Stoffen gewonnen worden ist;

4. sich den besonderen Überwachungsanordnungen des Hauptzollamts zu unterwerfen;

5. bei Verstößen gegen die Pflichten zu Nummer 1 bis 4 eine Vertragsstrafe zu zahlen, deren
Höhe die Vollstreckungsbehörde im Voraus bestimmt.

(5) Die Vollstreckungsbehörde oder die von ihr beauftragte Behörde oder Stelle übersendet
die Verpflichtungserklärung der Erwerberin oder des Erwerbers dem Hauptzollamt. Mitzu -
teilen sind dabei die Menge des Weines und sein Weingeistgehalt, soweit er aus den Akten
festzustellen ist, ferner Art und Zahl der Umschließungen und ihr Rohgewicht sowie Art und
Zahl der angelegten Verschlüsse. Der Weingeistgehalt wird in der Regel aus den bei den
Akten befindlichen Gutachten zu ersehen sein.

(6) Der Wein ist zu vernichten, wenn

1. er von gesundheitlich bedenklicher Beschaffenheit ist und der Mangel nicht mit ange-
messenem Kostenaufwand beseitigt werden kann;

2. die nach § 27 Abs. 2 des Weingesetzes i. V. m. § 2 der Wein-Überwachungsverordnung
erforderliche Genehmigung nicht erteilt wird;

3. durch die Veräußerung ein die Vergällungs- und Verwertungskosten übersteigender Erlös
nicht zu erwarten ist;

4. eine Verwertung aus sonstigen Gründen nicht in Betracht kommt.
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§ 83

Andere unter das Weingesetz fallende Erzeugnisse und Getränke

§ 82 gilt entsprechend für Traubenmaische, Traubenmost, konzentrierten Traubenmost, teil-
weise gegorenen Traubenmost, Traubensaft, Likörwein, Schaumwein, dem Schaumwein
und dem Wein ähnliche Getränke, Mischgetränke (§ 22 der Verordnung zur vorläufigen
Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften), Brennwein, Branntwein aus Wein, verschnit -
tenen Branntwein aus Wein, Weinalkohol, Weindestillat, Tresterwein, Rohbrand aus Wein
und Rohbrand aus Brennwein, die nach § 52 des Weingesetzes eingezogen worden sind.

§ 84

Andere unter das Weingesetz fallende Stoffe und Gegenstände

Stoffe und Gegenstände, deren Verwendung bei der Herstellung, Behandlung und Verarbei -
tung von Wein oder anderen in § 83 genannten Erzeugnissen oder Getränken unzulässig ist,
sind nach allgemeinen Grundsätzen zu verwerten, wenn eine vorschriftswidrige Verwendung
durch die Erwerberin oder den Erwerber nicht zu besorgen ist; andernfalls sind sie zu ver-
nichten. In Zweifelsfällen ist die nach § 27 des Weingesetzes i. V. m. § 2 der Wein-Überwa-
chungsverordnung zuständige Behörde vor der Verwertung oder Vernichtung zu beteiligen.

§ 85

Branntwein und Branntweinerzeugnisse

(1) Sind Branntwein oder Branntweinerzeugnisse in einem gerichtlichen Verfahren wegen
Zuwiderhandlung gegen das Gesetz über das Branntweinmonopol eingezogen worden, so
gelten § 63 Abs. 6 und § 65 Abs. 1.

(2) Sind Branntwein oder Branntweinerzeugnisse in einem gerichtlichen Verfahren wegen
Zuwiderhandlungen gegen andere Gesetze eingezogen worden, so sind sie der Bundes -
monopolverwaltung für Branntwein anzubieten und auf Verlangen an sie abzuliefern (§ 61a
des Branntweinmonopolgesetzes).

§ 86

Brenn- oder Wiengeräte

Die Abgabe von Brenn- oder Wiengeräten und sonstigen zur Herstellung oder Reinigung von
Branntwein geeigneten Geräten ist schriftlich der Finanz- und der Zollbehörde anzuzeigen.
Dabei ist die Empfängerin oder der Empfänger zu bezeichnen (§ 45 Abs. 2 des Gesetzes
über das Branntweinmonopol i. V. m. § 227 der Brennereiordnung).
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Abschnitt 6

Vollstreckung von Entscheidungen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

§ 87

Anzuwendende Vorschriften, ergänzende Bestimmungen

(1) Für die Vollstreckung gerichtlicher Bußgeldentscheidungen und der Erzwingungshaft
nach § 97 OWiG gelten die §§ 2 bis 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19 und 21 sinngemäß.
Richtet sich die Vollstreckung gegen Jugendliche oder Heranwachsende, so gelten hin-
sichtlich der Übertragung auf die Rechtspflegerin oder den Rechtspfleger die für das
Jugendstrafverfahren erlassenen besonderen Vorschriften sinngemäß.

(2) Die Vollstreckung der Geldbuße, einer Nebenfolge, die zu einer Geldzahlung verpflichtet,
und der Verfahrenskosten richtet sich ferner nach der EBAO. Im Übrigen gelten sinngemäß
für die Vollstreckung

1. des Fahrverbots (§ 25 StVG) der § 59a;

2. der Einziehungsanordnung oder Unbrauchbarmachung die §§ 60 bis 86;

3. der Erzwingungshaft der § 22 Abs. 1, 2, die §§ 23, 24, 26 bis 28 Abs. 1 Satz 1 und 2,
Abs. 2, §§ 29, 30, 33 bis 35, 36 Abs. 1, § 37 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 38 Nrn. 1, 2 und 4, 
§ 40 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 43 Abs. 2 bis 6, § 45 Abs. 1 und 2, §§ 46 bis 47 und 51.

(3) Bei der Aufforderung zur Zahlung der Geldbuße sind die Betroffenen zugleich aufzufor-
dern, im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Vollstreckungsbehörde schriftlich oder zur
Niederschrift darzutun, warum die fristgemäße Zahlung nach den wirtschaftlichen
Verhältnissen nicht zuzumuten ist, und zu belehren, dass nach § 96 Abs. 1 OWiG Erzwin -
gungshaft angeordnet werden kann, wenn die Geldbuße oder die bestimmten Teilbeträge
nicht fristgemäß gezahlt und auch der Pflicht zur Darlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
nicht genügt wird.

Abschnitt 7

Vollstreckung gerichtlich erkannter Ordnungs- und Zwangshaft
in Straf- und Bußgeldsachen

§ 88

Anzuwendende Vorschriften, ergänzende Bestimmung

(1) Wird gerichtlich erkannte Ordnungs- oder Zwangshaft in Straf- oder Bußgeldsachen
nach §§ 51, 70, 95 StPO, § 46 Abs. 1 OWiG von der Staatsanwaltschaft als Vollstreckungs -
behörde oder als ersuchte Behörde vollstreckt, so gelten folgende Vorschriften sinngemäß:

§ 2 (Nachdrückliche Vollstreckung);

§ 3 (Aufgaben der Vollstreckungsbehörde);
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§ 9 (Vollstreckungshilfe);

§ 22 (Vollstreckungsplan);

§ 23 (Sachliche Vollzugszuständigkeit);

§ 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 (Örtliche Vollzugszuständigkeit);

§ 27 (Ladung zum Strafantritt);

§ 28 (Überführungsersuchen);

§§ 29, 30 Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 1 und 2 (Aufnahmeersuchen);

§ 33 (Vorführungs- oder Haftbefehl);

§ 34 (Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Strafvollstreckung);

§ 35 (Mitteilungen an die Vollstreckungsbehörde);

§ 36 (Überwachungspflicht der Vollstreckungsbehörde);

§ 37 (Strafzeitberechnung);

§ 38 Nrn. 1 und 2 (Strafbeginn);

§ 40 (Berechnung des Strafrestes);

§ 43 Abs. 2 bis 6 (Vollstreckung mehrerer Freiheitsstrafen);

§§ 45, 46 (Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit);

§ 47 (Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde an die Bundeswehr);

§ 49 Abs. 1, § 50 Abs. 2 (Ersatzfreiheitsstrafe);

§ 51 (Ladung zum Strafantritt).

(2) Veranlasst die oder der Vorsitzende des Gerichts die Vollstreckung nach § 179 GVG, 
§ 36 Abs. 2 StPO unmittelbar, so bleibt die Entscheidung, ob und inwieweit Vorschriften der
Strafvollstreckungsordnung anzuwenden sind, ihr oder ihm überlassen.

II.

Der Runderlass vom 16. November 2006 (JMBl. S. 559) wird aufgehoben.

Dieser Runderlass tritt am 1. August 2011 in Kraft. 
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Nr. 17 Änderung der bundeseinheitlichen Dienstordnung für Notarinnen und Notare.
RdErl. d. MdJIE v. 15. 7. 2011 (3831 - II/C 1 - 2010/10002 - II/A) – JMBl. S. 428 –

– Gült.-Verz. Nr. 27 –

RdErl. v. 1.4. 2010 (JMBl. S. 102, 137, 2011 S. 253)

I.

Die Dienstordnung für Notarinnen und Notare in der Fassung vom 1. April 2010 (JMBl. 
S. 102, 137, 2011 S. 253) wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 3 wird als neuer Abs. 4 eingefügt:

„(4) In Spalte 2a ist aufzuführen, wo das notarielle Amtsgeschäft vorgenommen wor-
den ist. Ist das Amtsgeschäft in der Geschäftsstelle vorgenommen worden, genügt
der Vermerk „Geschäftsstelle”, anderenfalls sind die genaue Bezeichnung des Ortes,
an dem das Amtsgeschäft vorgenommen wurde, und dessen Anschrift aufzuführen.”

b) Die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden die Abs. 5 bis 7.

2. In § 13 Abs. 3 wird die Angabe „§ 8 Abs. 4” durch die Angabe „§ 8 Abs. 5” ersetzt.

3. In § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 8 Abs. 6” durch die Angabe „§ 8 Abs. 7”
ersetzt.

4. In § 19 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 8 Abs. 4 und 5” durch die Angabe „§ 8 Abs. 5
und 6” ersetzt.

5. Das Muster 2 erhält die aus der Anlage ersichtliche Fassung.

II.

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.
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Jahr 2000 Urkundenrolle der/des Notarin/Notars                                                             in                                                                                                           *)   Seite 1 
 

 
Lfd. Nr. 

Tag der 
Ausstellung  
der Urkunde 

 
Ort des 

Amtsgeschäfts 

 
Name, Wohnort oder Sitz der nach  
§ 8 Abs. 4 DONot aufzuführenden 

Personen 

 
Gegenstand des Geschäfts 

 
Bemerkungen 

1 2 2a 3 4 5 

 
1 

 
3. Januar 

 
Geschäftsstelle 

 
Jürgen K. in B.; 
Hans H. in B. 
 

 
Grundstückskaufvertrag  

 
vgl. Nr. 7 

 
2 

 
3. Januar 

 
Geschäftsstelle 

 
Erich E. in D., Peter E. in A., 
Berta A. geb. Z. in D., letztere 
vertreten durch Peter E. in A. 
in Erbengemeinschaft nach 
Friedrich E. in A. 
 

 
Erbauseinandersetzungs- 
vertrag 

 
vgl. Nr. 6 

 
3 

 
3. Januar 

 
Stadthalle B.,  
X-Straße 1, B. 

 
AL Aktiengesellschaft in B. 
 

 
Hauptversammlung  

 

 
4 

 
3. Januar 

 
Hauptver-
waltung der AL-
Aktiengesell-
schaft, 
X-Allee, B. 

 
AL Aktiengesellschaft in B.; 
Axel P. in K., Karl M. in B., Susanne 
M. in B., 
Peter M. in K., Richard B. in K. 

 
Anmeldung 
zum Handelsregister und 
Unterschr.-Begl. mit Entwurf 
 

 

 
5 

 
4. Januar 

 
anwaltliche 
Zweigstelle nach 
§ 27 Abs. 2 
BRAO, X-Platz 
25, A. 

 
Anton A. in B., 
Renate B. geb. A. in A.  
 

 
(Grundschuldbestellung und) 
Unterschriftsbeglaubigung ohne 
Entwurf 

 

 
6 

 
7. Januar 

 
Wohnung der 
Berta A., X-
Chaussee, D. 

 
Berta A. geb. Z. in D. 
 

 
Genehmigung der 
Erbauseinandersetzung Nr. 2 

 
verwahrt bei Nr. 2 

 
7. 

 
7. Januar 

 
Geschäftsstelle 

 
Jürgen K. in B., 
Hans H. in B.  
 

 
Nachtrag zum 
Kaufvertrag Nr. 1  

 
verwahrt bei Nr. 1 

 
_________________ 
*) Wird die Urkundenrolle in Buchform geführt, so kann die Überschrift entfallen.  
Zu Abweichungen in der Gestaltung der Urkundenrolle vgl. § 6 Abs. 3 DONot 
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M I TTEI LU N GEN  D ES PRÄSI D EN TEN
D ES OBERLAN D ESGERI C H TS FRAN KFU RT AM  M AI N

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
(318 E - I/3 - 2204/10) – JMBl. S. 430 –

Herr Rechtsanwalt Gerd-Hendrik Grüne in Wiesbaden wurde mit Bescheid vom 16.06.2011
– AZ: 318 E - I/3 - 2204/10 – als Gütestelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt.

VERÖFFEN TLI C H U N GEN  D ER REC H TSAN WALTS-  U N D
N OTARKAM M ERN  SOWI E D ES VERSORGU N GSWERKS
D ER REC H TSAN WÄLTE I M  LAN D E H ESSEN

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Kassel hat am 8. Juni 2011 folgende
Beitrags- und Sterbegeldregelung für das Jahr 2012 beschlossen:

I.

B E I T R AG S O R D N U N G
der Rechtsanwaltskammer Kassel

§ 1

(1) Jedes Mitglied der Rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den die
Kammerversammlung alljährlich festsetzt.

(2) Im Jahr 2012 beläuft sich dieser Beitrag auf insgesamt

319,50 €.

Er setzt sich zusammen aus:

a) Beitrag zur Rechtsanwaltskammer Kassel 284,00 €
b) Beitrag zur Bundesrechtsanwaltskammer 31,00 €
c) Öffentlichkeitsarbeit und Schlichtungsstelle BRAK 4,50 €

Der Jahresbeitrag in Höhe von 319,50 € ist am 1. 2. 2012 fällig.
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(3) Geht der Beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein Betrag von 10,00 € je Mahnung erho-
ben. Bleiben Mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete Betrag nach § 84 BRAO beige-
trieben.

§ 2

Ein Kammermitglied, das keine Rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzleipflicht
gemäß § 29a BRAO befreit ist, zahlt denselben Beitrag gemäß § 1 Abs. 2.

§ 3

Ein Kammermitglied, das erstmals zur Rechtsanwaltschaft zugelassen wird, gilt als Berufs -
anfänger und zahlt im Zulassungsjahr sowie im darauffolgenden Jahr einen ermäßigten
Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2a) in Höhe von 50,00 €, wenn es nicht unter nachstehende
Regelungen fällt.

Nicht als Berufsanfänger in diesem Sinne gelten folgende Neuzulassungen:

• Kammermitglieder, die bereits zur Rechtsanwaltschaft zugelassen waren oder durch
Verlegung des Kanzleisitzes Kammermitglied werden

• Kammermitglieder, die von der Kanzleipflicht gemäß § 29a BRAO befreit sind

• Kammermitglieder, die im Angestelltenverhältnis tätig sind oder eine Nebentätigkeit
ausüben

• Kammermitglieder, die aus einer früheren Tätigkeit eine Rente, eine Pension oder sonstige
Bezüge erhalten.

Die Beitragspflicht für Berufsanfänger in Höhe von 50,00 € im Zulassungsjahr entfällt, wenn
das Kammermitglied erst ab dem 1. 11. 2012 beitragspflichtig wird.

§ 4

Auch bei nicht neu zugelassenen Kammermitgliedern ist der Schatzmeister berechtigt, im
Einzelfall aus Billigkeitsgründen den Beitrag zu ermäßigen.

Der Antrag ist zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung schriftlich zu stellen.

Die Ermäßigung des Kammerbeitrages berührt nicht die Pflicht zur Zahlung der Beiträge zur
Bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und c).

§ 5

(1) Bei Berufsanfängern wird der ermäßigte Beitrag in Höhe von 50,00 € und die Beiträge
zur Bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und c) zwei Monate nach Übergabe der
Zulassungsurkunde fällig.
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(2) Bei den anderen neu zugelassenen Kammermitgliedern beginnt die Beitragspflicht mit
dem Monat, der auf die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer folgt. Der anteilige Beitrag
(§ 1 Abs. 2a) und die Beiträge zur Bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und c) werden
einen Monat nach Beginn der Beitragspflicht fällig.

(3) Bei Rechtsbeiständen beginnt die Beitragspflicht mit dem Monat, der auf die Aufnahme
in die Rechtsanwaltskammer folgt. Der anteilige Beitrag (§ 1 Abs. 2a) und die Beiträge zur
Bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und c) werden einen Monat nach Beginn der
Beitragspflicht fällig.

(4) Geht der Gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den Fällen des § 5 Abs. 1 – 3
der § 1 Abs. 3 Anwendung.

(5) Die Beitragspflicht endet mit dem Monat, in dem die Mitgliedschaft in der Rechtsan -
waltskammer Kassel endet. Zuviel gezahlte Beiträge zur Rechtsanwaltskammer (§ 1 
Abs. 2a) werden zurückerstattet.

(6) Die gem. § 5 Abs. 1 – 3 gestundeten Beiträge werden bei Beendigung der Mitgliedschaft
während des Stundungszeitraumes fällig.

II.

S T E R B E G E L D R E G E L U N G

§ 6

Sterbegeldkasse

(1) Bei der Rechtsanwaltskammer Kassel besteht als unselbständiges zweckgebundenes
Sondervermögen eine Sterbegeldkasse, aus der ein Sterbegeld gezahlt wird.

(2) Aus dem Sondervermögen der Sterbegeldkasse erhält die Rechtsanwaltskammer
Kassel für den Verwaltungsaufwand einen Geschäftskostenanteil in Höhe von jährlich
767,00 €. 

§ 7

Sterbegeldanwartschaft, Sterbegeldanspruch

(1) Beitragspflichtig und anwartschaftsberechtigt können nur natürliche Personen sein.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Zahlung des Sterbegeldes besteht nach Maßgabe der folgen-
den Regelungen:

a) Eine Anwartschaft auf Sterbegeld besteht für die Mitglieder der Rechtsanwaltskammer
Kassel, welche im Zeitpunkt ihres Ablebens der Sterbegeldkasse angehören und die
festgesetzten Beiträge vollständig entrichtet haben.
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b) Eine Anwartschaft besteht auch für frühere Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Kassel
nach ihrem Ausscheiden aus der Rechtsanwaltskammer Kassel und aus der anwaltli-
chen Berufstätigkeit, wenn sie mindestens 15 Jahre die festgesetzten Beiträge entrichtet
haben.

(3) Keine Sterbegeldanwartschaft können Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Kassel be-
gründen, welche bei erstmaligem Erwerb der Mitgliedschaft das 51. Lebensjahr vollendet
haben. Diese Mitglieder gehören der Sterbegeldkasse nicht an.

(4) Die Sterbegeldanwartschaft erlischt, wenn ein Mitglied ohne Aufgabe seiner anwaltli-
chen Berufstätigkeit aus der Mitgliedschaft der Rechtsanwaltskammer Kassel ausscheidet,
z. B. um Mitglied einer anderen in- oder ausländischen Rechtsanwaltskammer zu werden.

Dies gilt auch, wenn das Mitglied bereits 15 Jahre lang seine festgesetzten Beiträge an die
Sterbegeldkasse entrichtet hatte.

Die Regelungen zur Beitragserstattung bleiben unberührt.

(5) Die Sterbegeldanwartschaft lebt auf, wenn eine erneute Mitgliedschaft in der Rechts -
anwaltskammer Kassel vor Vollendung des 51. Lebensjahres begründet wird. Dies gilt nicht
nach Erstattung der früher entrichteten Beiträge.

§ 8

Beitragserstattung

(1) Endet die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer Kassel und wird gleichzeitig die
anwaltliche Berufstätigkeit eingestellt, sind die bis dahin entrichteten Beiträge auf Antrag
ohne Verzinsung zu erstatten. Forderungen der Rechtsanwaltskammer Kassel gegen das
Mitglied können mit dessen Erstattungsforderungen verrechnet werden.

Besitzt das ausscheidende Mitglied eine Anwartschaft im Sinne des § 7 (2) b) erfolgt eine
Beitragserstattung nur, wenn mit dem Erstattungsantrag auf diese Anwartschaft unwider-
ruflich verzichtet wird.

(2) Eine Erstattung der Beiträge ohne Verzinsung erfolgt auf Antrag auch bei Beendigung
der Mitgliedschaft ohne Einstellung der anwaltlichen Berufstätigkeit.

Eine Verrechnungsbefugnis der Rechtsanwaltskammer Kassel besteht hier ebenfalls.

§ 9

Auszahlung des Sterbegeldes

(1) Über die Auszahlung des Sterbegeldes entscheidet das Präsidium der Rechtsanwalts -
kammer Kassel endgültig.

(2) Das Sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag ausge-
zahlt. Es wird regelmäßig in Höhe von € 7.000,00 gewährt.
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In besonderen Fällen kann der Betrag von € 7.000,00 überschritten werden.

(3) Das Sterbegeld wird grundsätzlich nur ausgezahlt, wenn alle festgesetzten fälligen
Sterbegeldkassenbeiträge entrichtet sind.

Bestehen nur geringfügige Beitragsrückstände, kann das Präsidium das Sterbegeld gleich-
wohl in voller Höhe gewähren.

Beitragsrückstände zur Sterbegeldkasse sowie Forderungen der Rechtsanwaltskammer
Kassel gegen das Mitglied können mit dem Sterbegeldanspruch verrechnet werden.

(4) Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach pflichtgemäßem Ermessen an die Person,
welche der verstorbene Anwartschaftsinhaber testamentarisch oder durch schriftliche Mit -
teilung an den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Kassel als empfangsberechtigt be-
zeichnet hat; im Zweifel an die Erben.

(5) Machen verschiedene Personen den Anspruch auf Sterbegeld geltend, genießt den
Vorrang, wer die Begleichung der Bestattungskosten nachweist. Im Falle nicht gedeckter
Beerdigungskosten kann die Zahlung auch direkt an das Beerdigungsinstitut erfolgen.

§ 10

Beitrag zur Sterbegeldkasse

(1) Der Beitrag zur Sterbegeldkasse beträgt im Jahre 2012

20,00 €.

(2) Beitragspflicht besteht grundsätzlich bis zu dem Jahr der Mitgliedschaft, in dem das 
65. Lebensjahr vollendet wird.

Sie besteht höchstens 15 Jahre lang. Mitglieder, welche – zuletzt mit dem Beitrag für das
Jahr 2011 – mindestens 15 Jahre die festgesetzten Beiträge entrichtet haben, sind von der
Entrichtung weiterer Beiträge befreit.

(3) Der Sterbegeldbeitrag wird in voller festgesetzter Höhe am 1. 2. 2012 fällig. Bei Neu -
zulassung beginnt die Verpflichtung zur Zahlung des vollen Beitrags gemäß § 5 der
Beitragsordnung.

(4) In Härtefällen kann der Beitrag erlassen werden, ohne dass die Anwartschaft auf das
Sterbegeld berührt wird.

§ 11

Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Beiträge und der Leistungen

(1) Die Aufwendungen für die jährlich zu zahlenden Sterbegelder werden durch die Beiträge
und die Erträge hieraus gedeckt.
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(2) Die Kammerversammlung überprüft die Angemessenheit der Beiträge, der Höhe des
 regelmäßig zu zahlenden Sterbegeldes, der Befreiung von der Beitragsentrichtungspflicht
nach 15 Beitragsjahren im Turnus von drei Jahren (zuletzt 2011) sowie der Beitragser -
stattung.

(3) Bei der Ermittlung der Höhe der Beiträge sind die gezahlten Sterbegelder in den vor-
ausgegangenen Jahren, die Zinseinnahmen aus dem vorhandenen Sterbegeldkassenver -
mögen und die Beitragsleistung bisheriger Mitgliedsgenerationen zu berücksichtigen.

Rechtsanwaltskammer Kassel

Dilcher
Präsident

Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im
Lande Hessen vom 22. Juni 2011:

„Der Rentensteigerungsbetrag wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 um 1,006 % auf
46,18 € erhöht und die laufenden Renten werden mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 um
1,006 % erhöht.”

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt, den 22. 6. 2011 Frankfurt, den 22. 6. 2011

Stefan Siegner Hans-Peter Benckendorff, M.A.

Vorsitzender der Vertreterversammlung Vorsitzender des Vorstandes
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte des Versorgungswerks der Rechtsanwälte
im Lande Hessen im Lande Hessen
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PERSON ALN AC H RI C H TEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Veröffent -
lichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht

Ernannt wurden:

Zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektoren Udo Galli und Lothar Weber;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärinnen Ulla Schulz und Sylvia Jacob;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärin Michaela Meyer und Stefanie Daus;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär Torsten Kurz.

Versetzt wurde:
Justizsekretärin Katharina Iffland v. d. Oberlandesgericht Frankfurt am Main a. d. Amts -
gericht Frankfurt am Main.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Ernannt wurde:

Zum Oberstaatsanwalt als
Dezernent bei einer Staats-
anwaltschaft bei einem
Oberlandesgericht : Staatsanwalt Oliver Kuhn.

Landgerichte

Ernannt wurden: 

Zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Marga Weigel in Gießen;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin Marion Beiersdorf in Gießen;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Nicole Rausch in Gießen Karin Grösch
und Kerstin Behling in Fulda;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretäre Hermann Kampe und Norbert Schmand in
Kassel;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin Nadine Mathes in Frankfurt am Main.
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Versetzt wurde:
Justizsekretär Thomas Reiche v. d. Landgericht Frankfurt am Main a. d. Landgericht
Marburg.

Ausgeschieden sind:

Ruhestand: 
Vorsitzender Richter am Landgericht Klaus Radke in Darmstadt, Richter am Landgericht
Reinhard Opitz in Darmstadt und Amtsinspektor Hans-Joachim Bewernick in Marburg.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

Ernannt wurden:

Zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektor Axel Hohl in Wiesbaden;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin Bettina Aßmann-Schuster in Frankfurt
am Main;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärin Daniela Siemon in Hanau;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Andrea Ebert in Hanau, Daniela Dörge in
Kassel sowie Melanie Rühl, Nicole Wilken und Heidrun Jakob
in Frankfurt am Main.

Versetzt wurden:
Justizhauptsekretärin Alexandra Seipp v. d. Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main a. d.
Landgericht Gießen, Justizobersekretär Ralf Kröger v. d. Staatsanwaltschaft Darmstadt 
a. d. Bundesamt für Justiz, Justizsekretärin Anita Krug v. d. Staatsanwaltschaft Darmstadt
a. d. Amtsgericht Offenbach am Main und Justizsekretär Jorg-Sebastian Winkler v. d.
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main a. d. Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Oberamtsanwalt Günter Egenolf in Limburg an der Lahn.

Amtsgerichte

Ernannt wurden:

Zur Obergerichtsvoll-
zieherin mit Amtszulage : Obergerichtsvollzieherin Annemarie Hammer in Frankfurt am

Main;
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zum Obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : Obergerichtsvollzieher Ralf Börner in Melsungen, Hans Herbert

Grün in Marburg und Karl-Heinz Fuchs in Friedberg (Hessen);

zur Obergerichtsvoll-
zieherin : Gerichtsvollzieherin Mandy Diederich in Eschwege;

zum Obergerichtsvoll-
zieher : Gerichtsvollzieher Kai Dietrich in Frankfurt am Main, Ralf

Spitzbart in Eschwege, Heribert Kram in Fulda und Holger
Hirsch in Usingen;

zur Gerichtsvollzieherin : Justizobersekretärinnen Angelika Glöckner in Dillenburg, Julia
Seydewitz in Idstein, Sabrina Kolb in Kassel, Susanne Kolbe in
Limburg a. d. Lahn sowie Tina Kreher, Birgit Glade, Dana Lauer
in Offenbach am Main und Judith Urban in Wiesbaden;

zum Gerichtsvollzieher : Justizsekretäre Andreas Schierenberg in Kassel und Thomas
Landgraf in Offenbach am Main;

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Angela Hahn in Frankfurt am Main;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektor Harald Perner in Frankfurt am Main;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin Regina Braun in Fulda;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretäre Manfred Ahlheim in Bensheim, Heinz
Holger Kaufmann in Biedenkopf und Holger Behrend in
Frankfurt am Main;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Manuela Zirkelbach in Friedberg
(Hessen), Ines Trester in Gelnhausen, Regina Diehl in Gießen,
Andrea Horn in Michelstadt und Claudia Heumann in Weilburg;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretäre Werner Kaufmann in Hünfeld und Detlef
Freitag in Michelstadt;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Saskia Wasserbauer in Bad Schwalbach,
Rebecca Ohl in Darmstadt, Carmen Henning, Helena Letica-
Renić, Kristine Wolff in Frankfurt am Main, Patricia Hohmann in
Fulda, Silvia Deeg in Gießen, Barbara Bretter in Kirchhain,
Bianca Reith in Königstein im Taunus, Christina Geier in Lam -
pertheim und Beate Müller in Offenbach am Main;

zum Justizobersekretär : Justizsekretäre Thomas Böhle in Biedenkopf und Stephan
Eichler in Marburg;
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Beauftragte Gerichtsvollzieherinnen Melanie Eckardt in Darmstadt, Nicole Rinnelt in
Frankfurt am Main, Nicole Reichardt in Seligenstadt, Christine Schütz in Schlüchtern und
Kerstin Jablinski in Usingen sowie Justizsekretärin Kristin Schlotthauer in Kirchhain wur-
den in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurden:
Gerichtsvollzieherin Dagmar Döring v. d. Amtsgericht Kassel a. d. Amtsgericht Fritzlar;
Gerichtsvollzieher Thomas Halsch v. d. Amtsgericht Schlüchtern a. d. Amtsgericht Fulda,
Sebastian Würz v. d. Amtsgericht Eschwege a. d. Amtsgericht Fritzlar; beauftragter
Gerichtsvollzieher Andreas Freudenstein v. d. Amtsgericht Frankfurt am Main a. d. Amts -
gericht Frankenberg (Eder); Justizhauptsekretärinnen Antje Wagner v. d. Amtsgericht
Nidda a. d. Landgericht Gießen, Gabriele Richter v. d. Amtsgericht Limburg a. d. Lahn 
a. d. Amtsgericht Weilburg; Justizobersekretärinnen Marga Kunkel v. d. Amtsgericht
Schlüchtern a. d. Amtsgericht Gelnhausen, Michaela Raab v. d. Amtsgericht Bad Hersfeld
a. d. Landgericht Fulda; Justizobersekretär Günter Schwarz v. d. Amtsgericht Frankenberg
(Eder) a. d. Amtsgericht Biedenkopf; Justizsekretärinnen Nadine Vey v. d. Amtsgericht
Fulda a. d. Amtsgericht Frankfurt am Main, Melanie Hillenbrand v. d. Amtsgericht Frankfurt
am Main a. d. Amtsgericht Fulda und Tina Wank v. d. Amtsgericht Königstein im Taunus
a. d. Landgericht Frankfurt am Main.

Ausgeschieden sind:

Ruhestand:
Direktor des Amtsgerichts Hans Tulatz in Büdingen; Obergerichtsvollzieher Heinz
Schröder in Biedenkopf, Hilmar Döring in Fritzlar, Walter Horz in Frankfurt am Main, Jürgen
Sandrowski in Hanau; Amtsinspektorinnen Ursula Kühn in Königstein im Taunus, Ruth
Haindl in Kassel; Amtsinspektoren Paul Schreiber in Hanau, Hans-Walter Böcher in
Alsfeld, Detlev Raduhn in Frankfurt am Main, Rudi Schuhmacher in Bad Schwalbach;
Justizhauptsekretär Georg Fluck in Limburg a. d. Lahn; Justizvollstreckungshauptsekretär
Heinz Jürgen Weymann in Kassel und Justizobersekretärin Petra Reich in Wiesbaden.

Amtsanwaltschaft

Ernannt wurde:

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär Guido Schäfer in Frankfurt am Main.

Verwaltungsgerichte

Versetzt wurde:
Obersekretär Michael Bußweiler v. d. Verwaltungsgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht
Wetzlar.
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Hessisches Landessozialgericht

Ernannt wurden:

Zur Richterin am Hessischen
Landessozialgericht : Richterin am Sozialgericht Anette Moritz-Ritter;

zum Richter am Hessischen
Landessozialgericht : Richter am Sozialgericht Markus Riefer.

Sozialgerichte

Ernannt wurde:

Zur Richterin
am Sozialgericht : Richterin auf Probe Daniela Evers in Fulda.

Arbeitsgerichte

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Richterin am Arbeitsgericht Erika Margot Merte in Darmstadt.

Notarinnen und Notare

Berichtigung zum JMBl. Nr. 6/2011, S. 306:

Rechtsanwalt Mirk Steffen Fischer mit Amtssitz in Taunsstein.

Zur Notarin wurde bestellt:
Rechtsanwältin Martina Leimbach-Gossen mit dem Amtssitz in Melsungen.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
Notar Bodo Langrock mit dem Amtssitz in Darmstadt.

Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notare Uwe Günter Waltz, Dr. Christfried Rinke und Dr. Peter Toelle alle mit dem Amtssitz
in Frankfurt am Main.
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STELLEN AU SSC H REI BU N GEN

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Amtsgerichts Wiesbaden
(R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 4).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Januar
2005 (S. 55 ff. Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil – neu in Kraft ge-
setzt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 (JMBl. S. 22) – auszurichten.

2. Eine Richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtführende Richterin – oder einen
Richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtführender Richter –

bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Januar
2005 (S. 55 ff. Anlage 1, Ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil – neu in Kraft ge-
setzt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 (JMBl. S. 22) – auszurichten.

3. Eine Richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtführende Richterin – oder einen
Richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtführender Richter –

bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main (R 2).

Diese Stelle ist bei der Außenstelle Höchst des Amtsgerichts Frankfurt am Main zu be-
setzen.

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Januar
2005 (S. 55 ff. Anlage 1, Ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil – neu in Kraft ge-
setzt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 (JMBl. S. 22) – auszurichten.

Zusatz zu Ziffer 2.1.2 Ausgeprägte Fachkompetenz

– Erfahrung in Familiensachen.

4. Eine Richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtführende Richterin – oder einen
Richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtführender Richter –

bei dem Amtsgericht Darmstadt (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Januar
2005 (S. 55 ff. Anlage 1, Ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil – neu in Kraft ge-
setzt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 (JMBl. S. 22) – auszurichten.
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Staatsanwaltschaften

5. Eine Staatsanwältin als Gruppenleiterin oder ein Staatsanwalt als Gruppenleiter bei einer
Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht

bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
(R 1 mit Amtszulage nach Fußnote 2 BBesG).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 1. Juni
2005 (Seite 272) veröffentlichten Anforderungsprofil i. V. m. dem im JMBl. vom 1. Januar
2005 (Seite 55 ff., Anlage 1, Ziffer 1) veröffentlichten Basisprofil – neu in  Kraft gesetzt mit
Wirkung vom 1. Januar 2010 (JMBl. S. 22) – auszurichten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind binnen drei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Ministerium
der Justiz, für Integration und Europa in Wiesbaden zu richten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 5 auf eventuelle Verset -
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal -
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs -
bewerberinnen und -bewerbern.
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